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Steuerreform 1993 

Bitte DurChwahI beaChten 
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Fax 502 00/ 259 
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31.08.93 

Die Bundeskammer beehrt sich, zu den mit Note vom 22.7.1993, GZ 

14 0403/2-IV/14/93, Ubermittelten GesetzentwUrfen, welche unter 

der Sammelbezeichnung Steuerreformgesetz 1993 zur Begutachtung 

ausgesandt wurden, folgende Stellungnahme abzugeben: 

A) Allgemeine Bemerkungen: 

Die fUr die Steuerreform 1993 in Aussicht genommenen steuerge­

setzlichen Änderungen, welche auch die EntwUrfe eines neuen 

Kommunalsteuergesetzes 1993 und eines Kreditsteuergesetzes 1993 

mitumfassen, zu denen aber wegen ihrer Behandlung als eigen­

ständige GesetzentwUrfe getrennte Stellungnahmen abgegeben wer­

den, lassen einen tiefgreifenden Strukturwandel in der öster­

reichischen Steuerpolitik erkennen. 

Die Abschaffung nicht mehr zeitgemäßer Steuern, die sich in ein 

modernes Steuersystem kaum harmonisch einfUgen lassen und daher 

auch in anderen hochentwickelten Volkswirtschaften nicht mehr 

anzutreffen sind, wie die Vermögensteuer auf Betriebsvermögen, 

das Erbschaftssteueräquivalent und die Gewerbeertragsteuer ist 
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zu begrUßen, und wurde auch bereits sowohl in den Medien, als 

auch in Fachpublikationen entsprechend positiv bewertet. 

Die Bundeskammer teilt diese positive Beurteilung, auch wenn 

der Preis fUr diese sinnvolle Steuerstrukturreform in Gegenfi­

nanzierungsmaßnahmen besteht, die zum Zwecke der Sicherung des 

Steueraufkommens ausgleichende steuererhöhende Änderungen zum 

Inhalt haben und in manchen Bereichen der gewerblichen Wirt­

schaft partiell zu Härten und Mehrbelastungen fUhren können. 

Das betrifft insbesondere die Erhöhung der Lohnsummensteuer in 

Form der Kommunalsteuer. Schon am Kammertag vom 2.Juli d.J. 

wurde die von der Bundesregierung konzipierte Steuerreform be­

grUßt, weil sie insgesamt eine Entlastung der Wirtschaft um 4 

Mrd. S bringt, gleichzeitig aber die aus der Erhöhung der Lohn­

summensteuer resultierende Belastung bedauert. FUr die Bundes­

kammer ist es daher ein wichtiges Anliegen, daß durch eine an­

gemessene ErhHhung der Freibeträge und Freigrenzen sowohl beim 

Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleich als auch bei der 

neuen Kommunalsteuer fUr eine teilweise MindArung allfälliger 

Härten gesorgt wird. Zu den kompensatorischen Maßnahmen gehören 

u.a. die Abschaffung der InvestitionsrUcklage, die Absenkung 

des Investitionsfreibetrages und die steuerliche Nichtanerken­

nung von pauschalen Wertberichtigungen fUr Forderungen sowie 

von PauschalrUcksteIlungen insbesondere fUr Haftungen aller 

Art. 

Hiezu ist anzumerken, daß gegen die KUrzung des Investitions­

freibetrages aus heutiger Sicht die anhaltend schlechte Wirt­

schaftslage und die Strukturanpassungsprobleme der österreichi­

schen \Virtschaft sprechen. Nicht verständlich ist aber, daß der 

Investitionsfreibetrag in Hinkunft auch fUr \1erknutzungsrechte, 

gewerbliche Erfahrungen und Berechtigungen ausgeschlossen sein 

soll, zumal fUr geleaste WirtschaftsgUter der Investitionsfrei­

betrag ohnehin schon 1993 aberkannt wurde. Investitionen in im­

materielle WirtschaftsgUter werden kUnftlg eine wesentlich hö-
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here Bedeutun~ haben als in der Vergangenheit und in manchen 

Bereichen die materiellen Investitionen überflügeln, sodaß es 

volkswirtschaftlich wenig sinnvoll ist, gerade hier die steuer­

liche Investitionsförderung zurUckzunehmen. Wenn es nur darum 

geht, wie den Erläuterungen zu entnehmen ist, steuermotivierte 

Konstruktionen hintanzuhalten, mUßten sich andere Wege finden 

lassen, als der radikale Ausschluß des Investitionsfreibetra­

ges. 

Bedenken sind auch gegen die Einschr~nkungen bei der Bildung 

von Pauschalrtlckstellungen anzumelden, weil dies unweigerlich 

zu einem weiteren Auseinanderklaffen von Handels- und Steuerbi­

lanz fUhren muß, was schon aus der Sicht einer wünschenswerten 

Verwaltungsvereinfachung nicht begrUßt werden kann. Sollten 

sich die beabsichtigten Einschränkungen aus GrUnden der Siche­

rung des Steueraufkommens vorerst bei dieser Reform nicht ver­

meiden lassen, so legt die Bundeskammer schon jetzt Wert auf 

die Feststellung, daß sie sich eine weitere Abkehr von handels­

rechtlichen Bewertungsbestimmungen im Steuerrecht und damit 

eine v~llige Losl~sung der Steuerbilanz von der Handelsbilanz 

nicht vorstellen kann und auch nicht bereit sein wird, eine 

solche Entwicklung hinzunehmen. 

Die von der Bundeskammer gewUnschte Verbesserung bei der steu­

erlichen Anerkennung von Abfertigungsrtlckstellungen hat inso­

weit BerUcksichtigung gefunden, als nun fUr Arbeitnehmer, die 

das 50. Lebensjahr im Bilanzstichtag vollendet haben, das 

H~chstausmaß der zu bildenden RUcksteIlung auf 60 % der fikti­

ven AbfertigungsansprUchen angehoben werden soll. So sehr dies 

zu begrUßen ist, erweist sich die Regelung, daß das zusätzliche 

RUcksteIlungserfordernis verteilt über einen Zeitraum von zehn 

Jahren aufzubauen ist, angesichts des effektiven Alters, mit 

ddem Arbeitnehmer in den Ruhestand treten, als praxisfern und 

daher geeignet, der beabsichtigten Verbesserung ihre Bedeutung 

wieder zu nehmen. Die Bundeskammer muß daher darauf bestehen, 
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daß, wie ursprilnglich vorßesehen, die Aufstockung der Abferti­

gungsrUcksteIlungen fHr Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr 

vollendet haben, auf einen Zeitraum von fUnf Jahren verkUrzt 

wird. Dies erscheint auch deshalb konsequent, weil der Abbau 

der bereits gebildeten PauschalrUcksteIlungen ebenfalls auf ei­

nen fUnfjährigen Zeitraum abstellt, der im Ubrigen auch fUr die 

Auflösung der pauschalen Wertberichtigungen fUr Forderungen 

gelten mUßte. 

In jenen Fällen, in denen der Wechsel der Gew1nnerm1ttlungsart 

gesetzlich geboten ist, stellt die geplante Versagung der Halb­

satzbesteuerung eine unbillige Härte dar. 

Die EntwUrfe zur Steuerreform 1993 lassen auch das BemUhen er­

kennen, Maßnahmen zur Verwaltungsvere1nfachung sowohl im Inter­

esse der Abgabenpflichten als auch der Finanzverwaltung zu set­

zen. Hiezu gehören Neuerungen auf dem lohnsteuerlichen Gebiet, 

die eine Abschafflmg der Lohnsteuerkarte und des vom Arbeitge­

ber durchzufUhrenden Jahresausgleiches möglich machen und die 

allgemeine Veranlagung der Arbeitnehmer im Grundsatz gesetzlich 

verankern, was weitere zukUnftige Reformschritte auf dem Gebiet 

der Lohnverrechnung möglich erscheinen läßt. Die Bundeskammer 

begrUßt die erklärte Absicht der Ressorts, im Rahmen einer Ar­

beitsgruppe zUgig an den von ihr geforderten Vereinfachungsmaß­

nahmen weiterzuarbeiten. 

Als zweiter Schwerpunkt fHr administrative ErleiChterungen soll 

die Möglichkeit einer Steuerpauscha11erung !Ur Klelngewerbe­

treibende ausgebaut werden. Wohl ist anzuerkennen, daß in die­

sem Zusammenhang die BuchfUhrungsgrenze deutlich angehoben und 

auch die Istbesteuerungsgrenze im Umsatzsteuerrecht mit der 

neuen BuchfUhrungsgrenze harmonisiert wird. Was nun die neuen 

Pauschalierungsmöglichkeiten selbst anlangt, so sind diese, 

insbesondere das sogenannte generell wirkende Basismodell, fUr 

die gewerbliche Wirtschaft absolut unbefriedigend. Diese Basis-
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regelung, die einen 10-%igen pauschalen Abzug von Betriebsaus­

gaben exklusive Löhne und einen pauschalen Vorsteuerabzug von 

1,5 % des Umsatzes, ausgenommen bestimmte Anschaffungen über 

S 15.000,- vorsieht, entspricht keineswegs den Erfahrungen des 

täglichen Lebens bei Gewerbetreibenden und ist eher für neben­

beruflich Tätige und Selbständige konzipiert, was verwundert, 

da der Hauptanlaß für die Wiederbelebung der Pauschalierungen 

eben ein Anliegen der gewerblichen Wirtschaft war. Kommt es im 

Zuge von notwendigen Verbesserungen nicht dazu, daß ein geson­

dert zu entwickelndes Basismodell für Kleingewerbebetriebe er­

arbeitet wird, wäre die Folge eine Unzahl von Pauschalierungs­

verordnungen, die ursprünglich nur für ganz bestimmte ausge­

wählte Branchen und Gewerbezweige gedacht waren. Die in § 17 

EStG aufgenommene Prämisse, daß bei Inanspruchnahme von Durch­

schnittssatzbesteuerungen weder ordnungsgemäß Bücher noch Auf­

zeichnungen gefUhrt werden dürfen, stellt das ganze Pauschalie­

rungskonzept in Frage. Kein noch so kleiner Betrieb kann ohne 

Minimalaufzeichnungen gefUhrt werden, da bei Zielgeschäften die 

Führung von Kunden- und Lieferantenkarteien unentbehrlich ist 

und auch kein Betrieb länger ohne ein geordnetes Kassenwesen 

und gesicherte kalkulatorische Grundlagen existieren kann. Ziel 

der Pauschalierungen ",ar es schließlich nicht, alle diese be­

triebswirtschaftlich notwendigen AUfzeichnungen entbehrlich zu 

machen, sondern mehr Rechtssicherheit für Kleingewerbetreibende 

zu schaffen, da Pauschalierungen eingehende Betriebsprüfungen 

bei anhaltenden gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen vermei­

den helfen sollten. Daß dies nicht erkannt wurde, ist als star­

ker r.fangel zu werten, der si ch allerdings als behebbar dar­

stellt. Für bestimmte pauschalierungsfähige Gewerbezweige er­

weist sich eine indirekte Umsatzermittlung aufgrund des Waren­

einganges oder der Lohnquote bzw. anderer Indikatoren als eine 

wesentliche Voraussetzung dafUr, daß eine Pauschalierungsmög­

lichkeit von den einschlägig betroffenen Gewerbetreibenden an­

genommen wird. Obwohl in Vorgesprächen zur Steuerreform auf 

diesen wesentlichen Umstand hingewiesen wurde, ist in der im 
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§ 14 Abs. 2 UStG konzipierten Verordnungsermä htlgung nicht 

darauf Bedacht genommen worden, was bei der Üb rarbeitung der 

GesetzentwUrfe entsprechend zu korrigieren wäre. 

EInkommensteuerlieh ist allgemein festzustellen 

hung des allgemeinen Absetzbetrages eine teil 

daß die Erhö­

Abgeltung 

der seit 1988 eingetretenen geldwertminderungsbe ingten stillen 

Progression bewirkt, was zu begrUßen ist. Da Abs tZbeträge aber 

systematisch in Richtung einer kUnftigen ionsverschär-

fung wirken, wird das Unterbleiben einer enden Korrek-

tur des Einkornrnensteuertarifes dazu fUhren, d in absehbarer 

Zeit Forderungen nach neuerlicher Anpassung de Tarifes ge-
i, 

stellt werden. Eine umfassendere Lösung zum jetz gen Zeitpunkt 

wäre daher sinnvoll und vorteilhaft gewesen. 

Die als Erleichterung fUr Betriebsaufgaben bei Vorliegen von 

gemischt genutzten GrundstUcken gedachte Verbe serung durch 

Verteilung der aus der Versteuerung der stillen R serven resul­

tierenden Steuerlast auf zehn Jahre wird zwar be rUßt, ist je­

doch insgesamt gesehen nur eine Teillösung de' seit langem 

schwelenden Problematik. Die im Entwurf vorgesehne Erleichte­

rung bedeutet keine Hilfe in jenen Fällen, in \denen das Be­

triebsgebäude nicht Hauptwohnsi tz des Altuntern hmers ist, in 

denen die FUnfjahresfrist zu Härten fUhrt, und l·~t auch nicht 

das grundsätzliche Problem einer nichtverkraftbarp Besteuerung 

von stillen Reserven, die in Betriebsliegensch ten gebunden 

sind. Abhilfe könnte hier nur eine spUrbare Anheb ng des Frei­

betrages in Verbindung mit der Anwendung eines V ertelsteuer­

satzes schaffen. 

Die Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes um 4 rozentpunkte 

ist als wesentlicher Baustein zur Finanzierung der Steuerreform 

zu akzeptieren. Bei ~er EinfUhrung einer M1ndestbe teuerung fUr 

unheschr~nl{t steuerpflichtige Kapi talgesellscha ten soll ten 

noch Alternativen ~rwogen werden, da hier verfass gsrechtliche 
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Bedenken nicht auszuschließen sind. Die eingeschränkte BerUck­

sichtigung von vororganschaftlichen Verlusten ist als eine ge­

wisse Verbesserung zu begrUßen, jedoch fehlt eine zeitgemäße 

Lockerung des Organschaftsbegriffes, der auch von wissenschaft­

licher Seite schon seit längerem angeregt wird. 

Bedenken sind gegen die kUnftige steuerliche NichtberUcksichti­

gung von Wertänderungen bei Beteiligungen jeder Art anzumelden, 

da hier Uber das ursprUngliehe Ziel einer wohl zu akzeptieren­

den Abschaffung gewinnausschUttungsbedingter Teilwertabschrei­

bungen weit hinausgegangen wird. Die absolute Steuerneutralität 

bei Beteiligungen, welche zugegebenermaßen den Vorteil der 

Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen beinhaltet, fUhrt dazu, 

daß Verluste aus Beteiligungen und auch ein Totalverlust steu­

erlich unbeachtlich bleiben mUssen. Im Hinblick auf die notwen­

digen Internationalisierungsbestrebungen der österreichischen 

Wirtschaft, die eine vermehrte risikoträchtige GrUndung von 

ausländischen Tochtergesellschaften oder den Erwerb von Betei­

ligungen im Ausland notwendig machen, ist diese Regelung aber 

wirtschaftspolitisch nicht vertretbar. Damit wird nämlich die 

von der Bundeskammer schon seit längerem erhobene Forderung 

nach stärkerer Berticksichtigung von Auslandsverlusten sowohl 

bei Betriebstätten, als auch bei Tochtergesellschaften nahezu 

ins Gegenteil verkehrt. Es wird daher vorgeschlagen, die be­

währte Regelung beim internationalen Schachtelprivileg, derzu­

folge Veräußerungsgewinne nur insoweit steuerfrei bleiben, als 

nicht Teilwertberichtigungen vorgenommen wurden, generell an­

wendbar zu machen. Die Uberwälzung des Risikos von Beteili­

gungsverlusten insbesondere bei Auslandsengagements auf die un­

beschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften ist unter 

dem Internationalisierungsaspekt nicht sinnvoll und wiegt daher 

bei weitem nicht die gänzliche SteuerfreisteIlung von capital 

gains auf. Der von der Bundeskammer angebotene Lösungsansatz 

wUrde im Ubrigen die steuerliche Berücksichtigung von Grtin-
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dungskosten wp.i terhin erlauben, was als notw, ndig erachtet 

wird. 

Die in den Ent~irfen zur Änderung des Einkomme steuergesetzes 

und des Körperschaftsteuergesetzes vorgesehene BegUnstigungen 

fUr eine neue Form der Betel11gungsf'lnanzlerun, welche nicht 

nur die freiwerdenden Mittel aus den abreifende Genußscheinen 
I' 

von Beteiligungsfonds auffangen, sondern auch zsätzliches Be-

teiligungsl<api tal mobilisieren soll, sind anzuer:,ennen, dUrften 

jedoch nicht ausreichen, um den Zielen der Eigenapitalstärkung 

im Wege der Außenfinanzierung und der Kapi talm i'rktentwicklung 

gerecht zu werden. Der Nennbetrag der KESt-befre Aktien bei 

den neukonzipierten Beteiligungsaktiengesellschaten ist sicher 

zu niedrig angesetzt, die KEStbefreiung sollte a ' h unbefristet 

sein. FUr die neuen Kapitalgesellschaften sollte ", grundsätzlich 

dieselben steuerlichen Vorteile gelten, wie den Beteili­

gungsfonds. 

Die Änderung des Endbesteuerungsgesetzes damit im Zu­

sammenhang stehenden Änderungen im Einkommen- und Körper­

schaftsteuergesetz , wodurch nunmehr auch Beteili~f ngserträge in 

die Endbesteuerung einbezogen werden, ist zu begrßen. Auch die 

Ausdehnung der Abgeltungswirkung auf Kapitalerträ' e, die zu den 

betrieblichen EinkUnften von natUrlichen Person n einschließ­

lich jener die Personengesellschaften zuzurechnn sind, wird 

positiv beurteilt, da hiedurch dem drohenden Erstz von Eigen­

kapital durch Fremdkapital wesentlich wirkungsv ller begegnet 

werden kann als durch die Herausnahme von Kapi t, ,lerträgen aus 

der Endbesteuerung, die aus sonstigem Vermögen re ultieren, das 

der Besicherung betrieblicher Verbindlichkeiten d ente 

Die umsatzsteuerllchen Änderungen sehen außer de, Anhebung der 

Freigrenze fUr Kleinunternehmer und den mit der auschalierung 

im Zusammenhang stehenden allerdings noch ungenU ',enden Vorkeh­

rungen auch eine Vorverlep,ung der Frist zur Abg 'be der Voran-
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meldungen und zur Entrichtung der Umsatzsteuer vor, welche we­

~en administrativer und buchhalterischer Probleme zu Bedenken 

Anlaß gibt. Bedauerlicherweise wurden im umsatzsteuerlichen 

Teil nicht die von der Bundeskammer seit langem angemeldeten 

rein steuertechnischen WUnsche berUcl<:sichtigt, obwohl hier kei­

ne aufkommensmindernden Effekte eintreten: Hiezu gehört eine 

EG-konforme Ausgestaltung des Rechts auf Vorsteuererstattung 

für ausländische Unternehmer, da nur hiedurch für in Österreich 

ansässige Unternehmer eine dem Reziprozitätsprinzip entspre­

chende Vorsteuererstattung in bestimmten EG-Mitgliedsländern zu 

erreichen ist. Zahlreiche namhafte österreichische Unternehmer 

verlieren laufend erstattungsfähige Mehrwertsteuerbeträge in 

EG-Staaten, die nicht nur umsatzsteuerlich einen wettbewerbs­

verzerrenden Kumulierungseffekt bedeuten, sondern sich auch für 

den österreichischen Fiskus ertragsteuermindernd auswirken. 

Die Änderung des Geb(~rengesetzes sieht im wesentlichen ledig­

lich die Abschaffung der Darlehens- und KreditvertragsgebUhr 

vor, welche im Gegenzug zur Schaffung des neuen Kreditsteuerge­

setzes 1993 vorgenommen wird. Zu erinnern ist daran, daß schon 

seit längerem die sicher notwendige Reform des GebUhrengesetzes 

angekUndigt wurde und diese offenbar noch weiter auf sich war­

ten läßt. Aus Grlinden der Stärkung der Eigenkapitalfinanzierung 

wäre zumindestens eine Halbierung der Gesellschaftsvertragsge­

bUhr und auch der Gesellschaftssteuer im Kapitalverkehrsteuer­

gesetz sinnvoll, womit gleichzeitig eine der einschlägigen 

Richtlinie der EG entsprechende Regelung herbeigefUhrt werden 

könnte. 

In der Bundesabgabenordnung wird hinsichtlich der Betriebsstät­

tenrelevanz von BauausfUhrungen und Montagen die Dauer von 12 

Monaten auf 6 Monate verkUrzt und mit den üblichen Regelungen 

in den Doppelbesteuerungsabkommen begrUndet. Es wird darauf 

aufmerksam gemacht, daß die dem OECD-r.fusterabkommen entspre­

chende Frist von 12 Honaten nur in Abkommen mit Entwicklungs-
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ländern nicht anzutreffen ist. Sollte nun im i erstaatlichen 

Recht eine nicht OECD-konforme Regelung Ubernom en werden, so 

wUrde es bei zukUnftigen DBA-Verhandlungen auss chtslos sein, 

die 12-Monatefrist im zwischenstaatlichen Steuerr' cht zu erhal­

ten bzw. durchzusetzen. Die Bundeskammer spricht ; ich daher ge­
gen diese Änderung aus. 

Die Neugestaltung der BuchfUhrungspflicht wird v' der Bundes­

kammer ausdrUcklich begrUBt, insbesondere daß b' riebsbezogen 

nur noch eine einzige Grenze, nämlich der zu beachten 

sein wird. Bei der Feststellung der Umsatzgrenze ollte aller­

dings von derEinbeziehung der Umsätze aus im l sland ausge-
:1 ftihrten Leistungen Abstand genommen werden, da hii durch die in 

Aussicht genommene Erhöhung der BuchfUhrungsgrenz wieder ver­
wässert wird. 

Zu begrUBen ist auch die Nichterhebung der Börse 
satzsteuer 

fUr Händlergeschäfte, da hiedurch der Wertpapierh 

lich entlastet wird. Weiters ist auch in der Nich erlängerung 
I der Sonderabgabe von Banken ein Positiver Reform 

blicken, wodurch es zu einer weiteren Strukturb einigung im 

österreichischen Steuersystem kommt. Die im Gegen~ g unter an­

derem vorgesehene Etablierung eines neuen Vorausz j lungssytems 

bei der Kapitalertragsteuer sollte demgegentiber re idiert wer­
den, da sie mit zu hohen Finanzierungskosten verbun 

Zusammenfassend wird das der Steuerreform 1993 zugr, de liegen-
de Konzept von der Bundeskammer positiv bewertet, 

sbesondere 
weil durch die Abschaffung der Vermögensteuer, des rbschafts_ 
steueräquivalents und der Gewerbeertragsteuer (Hinz 

die ertragsunabhängige Besteuerung weitgehend ab 
das österreichische Steuersystem 

echnungen) 

baut wird, 

Vergleich 
an Wettbewerbsfähigkeit und Transparenz geWinnt, Ma nahmen zur 
EigenkaPitalstärkung und zur Verbesserung der 

des Kapitalmarktes und zur VereinfaChung der 
edingungen 

dministra_ 
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tion gesetzt werden sollen, und nicht zuletzt trotz der Gegen­

finanzierungsmaßnahmen insgesamt ein Entlastungseffekt in der 

Unternehmensbesteuerung 

sitive Urteil wird auch 

erzielt wird. Dieses grundsätzlich po­

nicht dadurch beeinträchtigt, daß die 

vorliegenden Gesetzentwürfe im Detail noch verbesserungswürdig 

und verbesserungsfähig sind und daher noch einer weiteren Über­

arbeitung bedUrfen. Dies gilt insbesondere fUr das Pauschalie­

rungssystem. 

Die Bundeskammer geht im nbrigen davon aus, daß bei der Finan­

zierung des GSVG der Beitrag des Bundes an den Versicherungs­

träger, der bisher aus dem Gewerbesteueraufkommen entrichtet 

wurde, auch weiterhin ohne zusätzliche Belastung der Wirt­

schaft - ebenfalls aus Bundesmitteln bereitgestellt wird. 

B) Zu den einzelnen Bestimmungen wird folgendes ausgeführt: 

Zu Art. Ir Einkommensteuergesetz 1988 

Zu Art.I Z 2: 

Die BegUnstigung fUr den Erwerb von Mitarbeiterbeteiligungen in 

der neuen Bestimmung des § 3 Abs. 1 Z 15 lit.b) EStG in Form 

eines Freibetrages von S 10.000,-- jährlich ist zu begrUßen. Es 

ist jedoch aus der Sicht der Uberwiegend aus Einzelunternehmen 

bestehenden Klein- und Mittelbetriebe zu bedenken, daß fUr die­

se in aller Regel nur Beteiligungen von Mitarbeitern als echte 

stille Gesellschafter in Frage kommen, die jedoch eine volle 

Einkommensteuerpflicht auslösen. Zu Uberlegen wäre daher, das 

Endbesteuerungssystem auch auf diese stillen Mitarbeiterbetei­

ligungen auszudehnen, um diese nicht gegenUber Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften weniger attraktiv erscheinen zu lassen. 

Des weitern sollten auch zinsverbilligte bzw. zinsenlose Darle­

hen des Arbeitgebers zum Erwerb von Mitarbeiterbeteiligungen in 

die BegUnstigungsregelung einbezogen werden. Ein allfälliger 

Mißbrauch könnte dadurch vermieden werden, daß der Freibetrag 

fUr Zinsverbilligungen pro Anteilserwerb nur jeweils einmal bis 
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zum Höchstausmaß von S 10.000,-- in Anspruch enommen werden 
darf. 

FUr den Fall einer vorzeitigen, innerhalb von Jahren statt-
findenden Übertragung ist eine Nachversteuerun als sonstiger 

Bezug vorgesehen, wobei es etwas ungenau heißt, ß der Arbeit­

geber zu versteuern hätte. Klarstellend sollte b ser von einer 

Lohnsteuerabfuhr zu lasten des Steuerschuldner, also des Ar­

beitnehmers, gesprochen werden. Zur Vereinfachu der Regelung 

der Nachversteuerung schlägt die Bundeswirtsch tskammer vor, 

daß diese besser im Zuge eines Jahresausgleie s oder einer 

Veranlagung durch den Arbeitnehmer direkt bei s nem Wohnsitz­

finanzamt erfolgen sollte. Diese Lösung ist geei et, allfälli­

ge Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehm ,die aus der 

notwendigen Vorlage von DepotauszUgen resultie n könnten, zu 
vermeiden. 

Zu Art.l Z 4: 

Zahlreiche wissenschaftliche Forschungsarbeiten rden bekannt­

lich nicht nur vom Bundesministerium fUr Wissen haft und For­

schung, sondern auch aus öffentlichen Mitteln an rer Bundesmi­

nisterien, von Fonds und Gebietskörperschaften aufend geför­

dert. Diese aus der SpendenbegUnstigung auszusc ließen, trägt 
, 

nicht zu einer Stärkung der Forschungsförderun bei, die in 
Österreich 

schnittlieh 

tragt, die 

ohnehin im internationalen Vergleic unterdurch­

dotiert wird. Es wird daher eine E gänzung bean­

auf den laufenden Erhalt von Mitteln aus öffentli-
ehen Kassen oder Forschungsfonds abstellt. 

Zu Art.l Z 5: 

Die in § 4 Abs.l0 Z 1 EStG vorgesehene VerschIech erung bei der 

steuerlichen Behandlung von Übergangsgewinnen ird in dieser 

Form abgelehnt. Zumindest fUr den Fall, daß sie der Abgaben­

pflichtige nicht freiwillig, sondern aufgrund seuergesetzli­

eher Vorschriften. zu einem Wechsel der Gewinn rmittlungsart 

I 
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veranlaßt sieht, muß die Halbsatzbesteuerung erhalten bleiben, 

da ansonsten wer,en des Progressionseffektes eine unzumutbare 

Härte droht. Des weiteren ist es nicht vertretbar, in unsyste­

matischer Weise die Ubergangsgewinne dem vollen Steuersatz zu 

unterwerfen, wogegen Ubergangsverluste als sogenannte Warteta­

stenverluste erst mit späteren Veräußerungs- bzw. Aufgabegewin­

nen verrechenbar wären. Getroffen von dieser nachteiligen Rege­

lung werden vor allem Jungunternehmer, die damit sofort indi­

rekt gezwungen werden, eine doppelte BuchfUhrung einzurichten. 

Nicht annehmbar 1st auch die rUckwirkende Inkraftsetzung dieser 

Bestimmung, da Gewerbetreibende im Jänner 1993 sehr wohl davon 

ausgehen konnten, daß Ubergangsgewinne dem halben Einkommen­

steuersatz unterliegen. Der Übergangsgewinn wäre 1993 auch noch 

zusätzlich gewerbesteuerpflichtig, sodaß eine rUckwirkende In­

kraftsetzung zu einem besonders unbilligen Ergebnis fUhren muß. 

Die Bundeswirtschaftskammer tritt daher fUr eine Beibehaltung 

des begUnstigten Steuersatzes bei zwangsläufiger Änderung der 

Gewinnermittlungsart und bei Rechtsformänderungen, sowie fUr 

eine Zuerkennung der Ausgleichs- und Vortragsfähigkeit von 

Ubergangsverlusten ein. 

Zu Art.l Z 6: 

Die Nichtzulässigkeit pauschaler Wertberichtigungen - es dUrfen 

kUnftig nur noch begrUndete Einzelwertberichtigungen erfolgen -

stößt auf starke grundsätzliche Bedenken. Es ist ein weiteres 

Auseinanderklaffen von Handels- und Steuerbilanz zu befUrchten, 

was insbesondere im Hinblick auf die innerhalb der EG zu erken­

nenden Harmonisierungsbestrebungen, die auf eine weitgehende 

Verringerung der bestehenden Unterschiede zwischen Handels- und 

Steuerbilanz abzielen - so auch die Vorschläge des Ruding-Komi­

tees - bedauerlich ist. Auch administrativ ist die vorgesehene 

Einschränkung nachteilig, da Unternehmen mit einer großen An­

zahl von offenen Kundenforderungen zugemutet wird, am Ende des 

Wirtschaftsjahres die Einbringungsm~elichkeit jeder einzelnen 

2/SN-324/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)14 von 88

www.parlament.gv.at



,: Sei te 14 
I 

zelwertberichtigun~en, bei welcher auf das Einze risiko sehr 

wohl Bedacht genommen wird, weiterhin möglich ist. er Wortlaut 

im § 6 Z 2 lit.a) sollte daher folgende Fassung erh lten: "Eine 

das Einzelrisiko nicht berUcksichtigende pauschale:1 Wertberich­
;j 

J 
tigung von Forderungen ist nicht zulässig." 

1 

I 

Des weiteren ist auch das Fehlen einer akzeptablen bergangsre­

gelung zu bemängeln, was dazu fUhrt, daß bisher ge ildete pau­

schale Wertberichtigungen in jenem Wirtschaftsjah aufzulösen 

wären, das 1994 endet. niese Regelung wUrde bewir en, daß Ge­

winne aus der Auflösung von Pauschalwertberichtig gen bei Un­

ternehmen mit abweichendem Wirtschaftsjahr zur Gänz dem erhöh­

ten Körperschaftsteuersatz von 34% unterliegen un zusätzlich 
I 

noch der anteilsmäßig anfallenden Gewerbeertrags, euer. Unab-

dingbar ist daher fUr die Bundeswirtschaftskammer, daß in Ana­

logie zu den PauschalrUcksteilungen zumindest eine FUnfjahres­

frist fUr die Auflösung vorgesehen wird. 

Zu Art.! Z 7: 

Das Verbot von PauschalrUcksteilungen und die dami verbundene 

Auflösungsverpflichtung ist nicht nur ein wei terer'l Verstoß ge-
, 

gen das Maßgeblichkeitsprinzip, sondern wird in de hauptsäch­

lich betroffenen Branchen zu einer Reduktion der oh ehin schwa-
i 

chen Eigenkapitalbasis fUhren. Insbesondere die i der Praxis 

übliche Dotierung von GewährleistungsrUckstellunge! in Abhän­

gigkeit von den Umsätzen wird im Bau -und Baunebeng'werbe nach-
;1 

teilige Folgen haben. Das Bundesministerium für inanzen be-

gründet das steuerliche Abzugsverbot der PauschalrU'kstellungen 

neben den damit verfolgten Aufkommenseffekten vor a lern mit ei­

ner Ob.iektivierung des steuerlich maßgeblichen Rück teIlungsbe­

griffes. In den letzten Jahren deutlich ausgewei ete Gestal-
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tun~sspielräume sollten d~durch wieder eingeengt und damit eine 

wichti~e Maßnahme im Sinne einer Gleichmäßigkeit der Besteue­

rung 8esetzt \I/erden. Diese BegrUndung ist unzutreffend: § 198 

Abs. 8 Z 3 des Handelsgesetzbuches verpflichtet die Unterneh­

men, fUr sonstige ungewisse Verbindlichl<ei ten RUcksteIlungen zu 

bilden. Nach den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 

des HGB haben die Unternehmen somit kein Wahlrecht, ob sie 

RUcksteIlungen bilden wollen oder nicht. Der RUcksteIlungsbil­

dung sind jedoch insoweit Grenzen gesetzt, als wirtschaftlich 

nicht vertretbare oder offenbar unrichtige und den tatsächli­

chen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht entsprechende RUck­

stellungen gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer BuchfUhrung 

verstoßen. Die Einstellung eines RUcksteIlungsbetrages, der 

Uber das nach vernUnftiger kaufmännischer Beurteilung gegebene 

Risiko der Inanspruchnahme hinausgeht, bedeutet bereits einen 

Verstoß gegen diese Grundsätze (vgl. hiezu insbesondere die 

AusfUhrungen von Czajka und Drabek in SWK 1993 A 346 f). Das 

steuerliche Verbot der Anerkennung von PauschalrUcksteIlungen 

bedeutet daher nicht eine Einengung ausgeweiteter Gestaltungs­

spielräume, sondern vielmehr die steuerliche Pönalisierung von 

handelsrechtlieh gebotenen RUcksteIlungen und somit zumindest 

eine Vorverlegung der Steuerlast. Zur geplanten Neuregelung der 

RUckstelllmgen ist weiters festzuhalten, daß es methodisch we­

nig zweckmäßig ist, die demonstrative Aufzählung des § 198 Abs. 

8 HGB fUr Belan~e der Steuerbilanz in eine taxative Aufzählung 

umzuformen. DarUber hinaus wird durch eine spezielle Bestimmung 

(§ 9 Abs. 4 EStG) die Bildung von RUcksteIlungen fUr Jubiläums­

gelder versagt, gleichwohl es sich hier um arbeitsrechtlich 

vorgeschriebene Entgelte handelt, die der Sache nach bekannt 

und deren Höhe und Eintritt methodisch festgelegt sind, sodaß 

nur die exakte oetragliche Bestimmung sowie der Eintrittsfall 

ungewiß sind. Dem Charakter nach handelt es sich hier somit um 

eine SchuldenrUcksteIlung, deren Versagung in weiten Bereichen 

der Wirtschaft auf l;l1derstand und Unverständnis stößt. Wie 

schon einleitend hervorgehoben, erlaubt sich die Bundeswirt-
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nesfalls ge­

delsrechtli-
ehen Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften hi I unehmen, die 

letzten Endes zu einer völligen Aushöhlung des RUc stellungsbe­

griffes im Steuerrecht fUhren mUßte. 

Zur Bestimmung des § 9 Abs. 3 2. Satz wird vorges' hlagen, eine 

praxisnähere Formulierung zu wählen, die sich anst tt des Nach­

weises konkreter Umstände mit deren Glaubhaftmahung begnUgt 

und auf den unbestimmten Ausdruck "ernsthaft" verz, chtet. 

Weiters ist in Bezug auf versicherungstechnische R ckstellungen 

und Wertberichtigungen festzuhalten, daß sowohl R ckstellungen 

als auch Wertberichtigungen in der Versicherungsbi anz eine we­

sentliche Bedeutung zUkommt. Es ist daher ausdrUck ich zwischen 

den versicherungstechnischen RUcksteIlungen allel Art und den 

anderen RUcksteIlungen zu unterscheiden. Pauschale Berechnungs­

formen sind grundsätzlich möglich und gegeben. De, vorliegende 

Entwurf sollte daher dahingehend ergänzt werden, 

versicherungstechnischen RUcksteIlungen 

nicht unter den Begriff einer pauschalen 

Das Problem der steuerlichen Behandlung von Paus 

luneen ließe sich durch die EinfUhrung eines Verlu 

der die Härten der Periodenbesteuerung mildert, we 

schärfen. 

Zu Art.! Z 8 a: 

as sämtliche 

richtigungen 

len sind. 

alrUckstel­

rUcktrages, 

ntlich ent-

Der Ausschluß der Geltendmachung eines Investition reibetrages 

fUr die Anschaffung von Rechten auf die entgel tl i he Überlas­

sung von Wirtschaftsgütern, wie z.B. Software, ird von der 

Bundeswirtschaftskammer in dieser Form abgelehnt. es deshalb, 

weil Investi tionen im immateriellen Bereich wese , lieh an Be­

deutung zunehmen und nicht nur beim Erwerb von DV-Anlagen, 

sondern auch bei computergesteuerten Haschlnen un Geräten die 
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Software ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger ist, als der Er­

werb der Hardware. Die Einschränkung des Investitionsfreibetra­

ges bei immateriellen WirtschaftsgUtern wäre wirtschaftspoli­

tisch verfehlt und in Anbetracht des sich hier fUr die öster­

reichische Wirtschaft ergebenden Investitionsnachholbedarfes 

ein völlig falsches Sip,nal. Wenn der Entwurf darauf abzielt, 

lediglich steuerliche Gestaltungen bei verbundenen Unternehmen 

oder durch sonstige doppelte Inanspruchnahme des IFB zu verhin­

dern, so kann dies dadurch erreicht werden, daß der IFB fUr den 

Nutzer der Rechte ausgeschlossen wird, wenn der Inhaber der 

Rechte diese aktivieren kann. 

Zu Art.I Z 8 b: 
Die bleibende Herabsetzung des Investitionsfreibetrages auf 15% 

wurde wohl als eine notwendige Gegenfinanzierungsmaßnahme ange­

kUndigt und ist daher aus der Sicht der Gesamtreform zu beur­

teilen, auch wenn eine konjunkturpolitische Vorausschau gegen 

eine baldige Absenkung spricht. Es soll allerdings nicht uner­

wähnt bleiben, daß bei kleineren Unternehmen die KUrzung des I­

Freibetrages ein beachtliches Opfer fUr die Steuerreform dar­

stellt. 

Zu Art.I Z 10: 
Des Grenzbetrag sollte von S 5.000,-- auf S 10.000,-- angehoben 

werden. BegrUndet wird dies damit, daß sehr lange Zeit keine 

Valorisierung erfolgt ist und auch die weitere Einschränkung 

der Investi tionsbegUnstigungen fUr eine solche r·faßnahme 

spricht. Die Bundeskammer regt ferner an, die geplante Einen­

gung von Gestaltungsspielräumen so zu konzipieren, daß fUr Ver­

luste das Wartetastenprinzip gilt. 

Zu Art.I Z 11: 

Die Anhebung des steuerlichen Höchstausmaßes fUr die Bildung 

von Abfertigungsrückstellungen fUr jene Arbeitnehmer, die am 

Bilanzstichtag das 50. Lebensjahr vollendet haben, wird aus-
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drUcklich begrUßt. Hiedurch werden die Problem, welche in ei­

nem handelsrechtlich höher zu dotierenden RUc teIlungsausmaß 

begrUndet sind, wesentlich entschärft. Die ung der Abfer­

tigungsrUcksteIlung fUr Dienstnehmer, die am Bi zstichtag das 

SO. Lebensjahr vollendet haben, soll aber auc einen gewissen 

steuerlichen Anreiz fUr die Aufrechterhaltung es Dienstsver­

häl tnisses mi t äl teren Arbei tnehmern schaffen.,i die Ver-
,I 

teilung der Anpassung auf 10 Jahre ist aber der fUr 1994 

und die folgenden Jahre so gering, daß dieses iel wohl nicht 

erreicht werden wird. Es wird daher vorgeschl n, die vorlie­

gende Bestimmung dahingehend abzuändern, daß in 116 Abs. 3 

Z 2 EStG die Frist auf 5 Jahre, besser noch auf Jahre, herab­

gesetzt wird und sich daher das prozentuelle Höo stausmaß jähr­

lich in dieser Frist um 2 bzw. 3 1/3-Prozentpun i. e erhöht. 

Zu Art.! Z 12: 

Die vorgesehene Neufassung des § 14 Abs. 5, wo ach grundsätz­

lich alle Schuldverschreibungen möglich sind, r die die Pro­

spektpflicht des § 2 KMG gilt oder nur deshalb n weil 

ein Ausnahmetatbestand des § 3 leg.cit. vorliegt:' ist zu begrU­

ßen. Damit wird klargestellt, daß auch Schuldv,rschreibungen, 

die als Dauerernissionen ausgegeben werden, fUr ie Deckung von 

Abfertigungs- und PensionsrUcksteIlungen heran'ezogen werden 
I' 

können. Da aufgrund der 'bisherigen Praxis jedo'h auch bereits 

in der Vergangenheit Dauerernissionen fUr Zwecke er Wertpapier­

deckung verwendet werden, sollte diese Bestimmun auf alle noch 

nicht rechtskräftigen Veranlagungsfälle t werden kön­
nen. 

In Z 4 1it.d wird vorgesehen, daß nach den sbestimmungen 

"ausschließlich" Wertpapiere der in der 1it. is c) genann-

ten Art "veranlagt" werden dUrfen. Hierbei nicht berUck-

sichtigt, daß jeder Fonds auch Barbestände hat Diese Bestim­

mung steht im Widerspruch zu § 20 Abs. 8 Invest ntfondsgesetz 

sowie zur bisherigen Praxis, wonach "Abfertig 1 sfonds" neben 
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den Erträp,nissen bis zu höchstens 10 % des Volumens in Bankgut­

haben veranlagt werden dUrfen. Lit d) sollte daher lauten: "An_ 
teilscheine an Kapitalanlagefonds im Sinne des Investment­

fondsG, BGBl. Nr. 192/1963 bzw. des InvestmentfondsG 1993, 

BGBl.Nr.532, die nach den Fondsbestimmungen ausschließlich in 

\"ertpapieren der in li t. n) bis c) genannten Art veranlagen. 

Der Erwerb von Schuldverschreibungen, deren Ausgabewert niedri­

ger 1st als 90 ~ des Nennbetrages, 1st zUlässig. Geschäfte mit 

derivativen Produkten im Sinne des § 21 des InvFG 1993 k~nnen 

zur Absicherung des Fondsvermögens durchgeführt werden. Wertpa­

pierleihegeschäfte gern § 4 Ahs. 8 des InvFG sind zulässig. An 
die Stelle des Nennwertes tritt bei solchen Wertpapieren der 

Erstausgabepreis". Da das Vermögen derartiger Kapitalanlage­

fonds entsprechend der gängigen Verwaltungspraxis zu mindestens 

90 % in Schuldverschreibungen inländischer Schuldner anzulegen 

ist und diese Wertpapiere mit ihrem Kurswert zu bewerten sind, 

erübrigt sich der Ausschluß von Schuldverschreibungen, deren 

Ausgabewert niedriger ist als 90 % des Nennbetrages. 

Die Abstellung der Deckungsanrechnung von Abfertigungsrückstel­

lungsfonds auf den Erstausgabepreis entspricht der langjährigen 

Verwaltungspraxis (seit 1983). Eine Abstellung auf die Anschaf­

fungskosten wUrde einen unzumutbaren administrativen Mehrauf­

wand verursachen, weil jede Anschaffung des gleichen Fonds ei­

nen unterschiedlichen Deckungsbetrag ergibt. 

Zu Art.T Z 14: 

Wie bereits in den "Allgemeinen Bemerkungen" ausgeführt, ent­

sprechen die neugestalteten Bestimmungen des § 17 EStG, aber 

auch die korrespondierenden Bestimmungen des Umsatzsteuergeset­

zes keineswegs den Vorstellungen, welche die gewerbliche Wirt­

schaft mit einer Pauschalierung von Kleingewerbetreibenden und 

Kleinunternehmen verbindet und auch nicht mit der Erwartungs­

haltung der hievon berührten Abr,abenpflichtigen. 
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~ies beginnt schon rlamit, rlaß das Basismodell, welches für den 

Großteil der rauschalierungsfähigen Kleinbetri,be bis zu einem 

Umsatz von 3 Millionen Schilling gelten soll, nicht der wirt­

schaftlichen Realität entsprechen kann. 

Die pauscpal in Ansatz zu 

Höhe von 10 % des Umsatzes 
bringenden Betrieb ausgaben in der 

neben Ausgaben fU, Löhne und wohl 

auch fUr lohnabhängige Abgaben aller Art sind s niedrig bemes­

sen, daß nur bestimmte freiberuflich Tätige un allenfalls Ne-

beneinkünfte erzielende nichtselbständige rbstätige das 

Auslangen damit finden können, jedoch kein erpflichtiger, 

der Einkünfte im Sinne des § 23 EStG bezieht. r ursprünglich 

die Frage, ob ein Pauschalierungsmodell für werbetreibende 
auch auf Bezieher von Einkünften aus selbstän ger Arbeit An­
wendung finden sollte, entsteht mit den Formuli ungen des Ent­

wurfes der Eindruck, daß die Pauschalierung U rhaupt nur fUr 

den zuletzt genannten Personenkreis konzipiert urde. Die Bun­

deskammer muß daher dringend ersuchen, auch für 'inkünfte gemäß 

§ 23 EStG ein solches Basismodell gesetzlich vo usehen. Dieses 

hätte sich von den im § 17 Abs. 1 und 2 genannt Voraussetzun-
gen dadurch zu unterscheiden, daß der umsatzabhO; gige Pauschal­

satz fUr Betriebsausgaben exklusive Löhne und I :' nabhängige Ab­

gaben nicht 10 %, sondern mindestens 30 bis 35 betragen müß-
i 

te, um zu einer einkommensteuerlichen GewinngrO, e zu gelangen, 

die zwar noch immer sehr hoch, aber nicht völli i reali tätsfern 

ist und nicht den Erfahrungen des täglichen Lebe' s gänzliCh wi­
derspricht. 

i Bei einer solchen Pauschalierung müßte unbedingt! von der im 

§ 17 Abs. 2 Z 2 vorgesehenen Prämisse, daß keine! Aufzeichnungen 

geführt werden dUrfen, Abstand genommen werden I da eine kauf­

männische BetriebsfUhrung zumindest im Bereich d r gewerblichen 

Uirtschaft ohne bestimmte Aufzeichnungen nich möglich ist. 

Ble ibt diese Voraussetzung aufrecht, so wird d "i t jede Durch­

sChnittssatzbesteuerung wegen faktischer Unmög,ichkeit unter-
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bunden und die auch im Interesse der Verwaltungsvereinfachung 

fHr Betriebe und fUr Finanzbehörde liegende Pauschalierung 

bleibt in der Praxis nicht anwendbar. Zweck der Pauschalierung 

ist es nicht, betriebswirtschaftlich notwendige Aufzeichnungen 

zu behindern, sondern bei stetigen Verhältnissen zu einer gesi­

cherten Besteuerungsgrundlage zu gelangen, die das Verhältnis 

zwischen Steuerzahler und Finanzverwaltung wesentlich erleich­

tert und BetriebsprUfungen bzw. Nachschauen zu einem Ausnahme­

und nicht zu einem RegelfRl1 werden läßt. 

Dem möglichen Einwand, der Entwurf sehe ohnehin im § 17 Abs. 4 

und 5 entsprechende Verordnungsermächtigungen fUr solche Pau­

schalierungen vor, muß entgegengehalten werden, daß es wohl 

nicht möglich sein wird, fUr eine Unzahl von Sparten- und Grup­

pen Pauschalierungsverordnungen zu erlassen, die insgesamt zu 

einer kaum Uberblickbaren Kasuistik fUhren wUrden. Diese Pau­

schalierungsverordnungen, die der Zahl nach begrenzt sein soll­

ten und sich fUr bestimmte Branchen, wie z.B. die Gastwirte 

oder die Lebensmittelnahversorgungsbetriebe anbieten und wo 

durch einschlägige Branchenuntersuchungen auch geeignetes Da­

tenmaterial aufgrund der Größe der Zahl beschafft werden kann, 

sollten ergänzend zu einem allgemeinen Basismodell hinzutreten. 

Das Gros der pauschalierungsfähigen Kleinstunternehmer, die 

auch sehr diversifizierte wirtschaftliche Aktivitäten verfolgen 

und bei denen wegen der geringen Zahl groß angelegte Branchen­

untersuchungen nicht möglich sind, mUßte durch das Basisrnodell 

Rufget'angen werden. Es mUßte auch im Interesse des nr.1fF gelegen 

sein, die Pauschalierungsverordnungen nur fUr jenen nicht buch­

fUhrungspflichtigen Kreis von Gewerbetreibenden erlassen zu 

mUsse!1, bei denen die Datenfindung sich problemloser darstellt 

und daher die Erlassung einer solchen Verordnung fUr den Veran­

lagungszeitraum 1994 zeitlich und technisch bewältigbar ist. 

Eei der inhaltlichen BestimmunR der Pauschalierungsverordnung 

im § 17 Abs. 5 wurde in \'lei tgehender Entsprechung mi t der gel-
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bestimmte In­

Arbeitskräfte, 

Ur die Einstu-
fung herangezogen werden können, nur findet di, s leider keine 

Entsprechung auf dem Gebiet der Umsatzsteuer.! FUr bestimmte 
'I 

Branchen, wie z.E. die Gastwirte, welche ausge nd vom Geträn­

keeinkauf ihre Getränkesteuer ermitteln, ist ei 'I indirekte Um­

satzermittlung aufgrund des Wareneinganges ei' e wesentliche 

Voraussetzung fUr die praktische Umsetzbarkeil • Wenn es auf­

grund bestimmter Verprobungen bei BetriebsprU' ungen möglich 

ist, vom Wareneingang, von der Anzahl der Bes: häftigten oder 

von anderen Merkmalen auf die Richtigkeit des e klärten Umsat­

zes zu schließen, so ist nicht einzusehen, warum' diese Möglich-
,I 

kei t nicht in die Pauschalierungsverordnungen e' nfließen soll. 
i 

Der BefUrchtung, daß schließlich Rechnungen ausgstellt werden, 

die innerhalb der Unternehmerkette wieder zum:ii Vorsteuerabzug 

berechtigen und womöglich zu Unregelmäßigkeit,n Anlaß geben, 

kann dadurch entgegengetreten werden, daß fUr d ese Rechnungen 

eine entsprechende Aufbewahrungspflicht verlang, wird, was ad­

ministrativ fUr die betroffenen pauschalierten A gabenpflichti­

gen keine nennenswerte Belastung sein wird, de, Finanzverwal­

tung jedoch jegliche ÜberprUfungsmöglichkeit off hält. 
I 

11 

Bei der Vorsteuerpauschalierung ist eine Minde'tbindungsfrist 

von zwei Jahren vorgesehen, was wenig sinnvoll scheint, ein­

J<:ommensteuerlich dagegen nicht. Der Regelung, da nach Übergang 

zu einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 bzw. 4 Abs. 3 erst 
. i 

frUhestens nach Ablaufen von fUnf Wirtschaftsja en wieder die 

Inanspruchnahme einer Durchschnittssatzbesteuer möglich ist, 

kann aus GrUnden der Vermeidung von mißbräuchlil en Gestal tun­
gen zugestimmt werden. 

Zusammenfassend ist die Bundeskammer der 

neuen, die Pauschalierung betreffenden Bestimm 

~esserungsbedürftig sind. Es muß insbesondere 

sung, daß die 

en stark ver­

n eigenes Ba-
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sismodell fUr Gewerbebetriebe entwickelt und dAS einschlägige 

Einkommensteuerrecht mit den umsatzsteuerlichen Bestimmungen 

betreffend die Vorsteuerpauschalierung harmonisiert werden. Des 

weiteren mUßten AufzeichnunRen zulässig sein. Schließlich sind 

Formen der indirekten Umsatzermittlung nicht nur legistisch ab­
zusichern, sondern auch praktisch umzusetzen. 

Zu Art.l Z 15: 

Gemäß dem neu formulierten § 20 Abs. 2 dürfen Aufwendungen oder 

Ausgaben im Zusammenhang mit Kapitalerträgen, bei denen Abgel­

tungswirkung eintritt, nicht abgezogen werden. Das kann dann zu 

einer im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage höheren Steuerbe­

lastung führen, wenn ein steuerlicher Mitunternehmer neben Ein­

kUnften aus der Mitunternehmerschaft andere (Positive) Einkünf­
te erzielt. 

Beispiel: 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

(aus einer Mitunternehmerschaft) 

(darin enthaltener Zinsertrag aus 

zur Abfertigungsrücklagendeckung 

erforderlichen Wertpapieren) 

Damit im Zusammenhang stehende Zins­

aufwendungen zur Refinanzierung der 
Wertpapiere 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

Derzeitige Rechtslage: 

Steuerliches Einkommen 

Neue Rechtslage: 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb - 200.000,--

- S 200.000,--

" 50.000,--

" 70.000,--

" 600.000,--

S 400.000,--
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S 180.000,--

Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit 

Steuerliches Einkommen 
!+ " 600.000,-­

i+ " 420.000,--

Daneben unterliegen die Wertpapierzinsen von S 5: .000,-- einem 

Steuerabzug (Endbesteuerung) von 22 % (= S 11.00' ,--). 
I 
I , 

Es sollte daher dem Steuerpflichtigen ein Antrag recht eingeräumt 

werden, der Endbesteuerung unterliegende Erträge der Einkommens­

besteuerung zu unterziehen. In diesem Fall müßte I die mit diesen 

Erträgen im Zusammenhang stehenden AUfwendungen w. Ausgaben ab­

zugsfähig sein. 

Zu Art.I Z 16: 

Die im § 24 Abs. 6 vorgesehene Erleichterung, wo ch der sich aus 

der Aufdeckung von auf Gebäude entfallenden sti en Reserven er-

mittelte Aufgabegewinn auf zehn Jahre verteilt rsteuert werden 

darf, ist zwar zu begrUßen, stellt sich jedoch ch als unzurei­

chend dar. KlarstellungsbedUrftig ist auch, daß ieser gesetzli­

che Steueraufschub keinesfalls mit der Vorsch, ibung von Stun­

dungszinsen verbunden sein kann. 

Die Bundeskammer tri tt für einen umfassenderen L·, ungsansatz ein, 

der die Härten bei der Betriebsaufgabe nicht nul punktuell, son-

dern mit einer größeren 

wird daher vorgeschlagen, 

veräußerungen nach § 24 

Brei tenwirkung zu beseill 

den bei Betriebsaufgab 

Abs. 4 anzuwendenden 

100.000,- auf S 300.000,- anzuheben, zumal diese 

Uber einem Jahrzehnt unverändert ist. Wei ters so: 
I 

igen vermag. Es 

bzw. Betriebs­

reibetrag von S 

Freibetrag seit 

lte die im § 24 

Abs. 6 angefUhrte Sperrfrist von fünf Jahren ent, allen, da diese 
I 

Frist wenig sinnyoll ist und dem Gebäudeinhabei die Möglichkeit 
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. . 
nimmt, die zur Erhaltun~ ries Gebnuces notwendiRen Einkünfte zu 

erzielen. 

In diesem Zusammenhang wird auch gebeten, gesetzlich klarzustel­

len, daß Unternehmensverpachtungen nicht als Betriebsaufgabe zu 

werten sind. FUr pensionsfähige Unternehmer ist nämlich eine vor­

iibergehende Verpachtung des Betriebes oft deshalb notwendig, um 

die Zeit zu UberbrUcken, bis der in Aussicht genommene Betriebs­

nachfolger in der Lage ist, den Betrieb zu Ubernehmen. Aufgrund 

der nicht ganz einheitlichen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis 

bergen derzeit solche Ubergangslösungen die Gefahr in sich, daß 

Verpachtungen Uber mehrere Jahre bei Unternehmern im Pensionsal­

ter als Betriebsaufgabe mit den entsprechenden steuerlichen Fol­

gen qualifiziert werden. Ferner sollte auch im Interesse einer zu 

erleichternden Betriebsaufgabe im Umsatzsteuergesetz vorgesehen 

werden, daß bei einer Betriebsaufgabe nicht § 6 Z 9 lit. a) anzu­

wenden ist, sondern statt dessen eine dem § 12 Abs. 10 UStG ver­

gleichbare Regelung geschaffen wird. 

Zu Art.! Z 17: 
Die redaktionelle Änderung des § 26 Z 4 bietet Anlaß, daran zu 

erinnern, daß die Ungleichbehandlung von selbständig und nicht­

selbständigen Erwerbstätigen hinsichtlich der Reisekosten beendet 

werden sollte. Es ist nicht einzusehen, warum fUr selbständig Er­

werbstätige die Inanspruchnahme von Reisegebühren erst ab einer 

Entfernung vom Betriebsort von etwa 25 Kilometer möglich ist, wo­

gegen Arbeitnehmern ohne Mindestentfernung steuerfrei ReisegebUh­

ren bezahlt werden können. 

Zu Art.! Z 18: 

Die Befreiungsbestimmung fUr Ausschüttungen von Beteiligungsfi­

nanzierungs-AGs ist betragsmäßig auf ein Aktiennominale von 

S 100.000,-- und auf die ersten fünf Jahre nach der Ausgabe der 

Aktien begrenzt. Diese Befreiungsbestimmung ist zu eng gefaßt. 

Wenn es schon nicht zweckmäßig erscheint, einen eigenen Sonder-
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aus~abenrahmen für rlen Erwerb derartiger Ant le zu schaffen, 

dann sollte das ausschüttungsbegünstigte Aktien minale deutlich 

angehoben werden und die Befreiung unbefristet: gelten. Zur Be­

grUndung siehe die Stellungnahme unten zu Art.II 2c. 

Zu Art.l Z 19: 

Die hier in § 31 Abs. 2 Z 2 vorgesehene Steuerp licht fUr nicht 

schon von § 32 Z 3 erfaßte RUckzahlungen aufgrun einer Kapital­

herabsetzung erscheint fUr jene Steuerpflichtige nicht gerecht-
, 

fertigt - und stellt somit einen Verstoß gegen d'n Grundsatz von 
, 

Treu und Glauben dar - die sich in der Verg 'genheit auf den 

klar formulierten § 32 Z 3 bezogen haben, wonach apitalherabset­

zungen, denen eine Kapitalerhöhung aus Gesellsch ftsmitteln vor-
I 

ausgegangen ist, nach Ablauf einer 10-Jahresf ist steuerfrei 
. i 

sind. Steuerpflichtige, die diese Möglichkeit nut,en wollten, ha-

ben nämlich die nicht unbeträchtlichen Kosten d GebUhren der 

Kapitalerhöhung auf sich genommen, um die 10-Jahr s-Frist in Gang 

zu setzen. Das Minimum einer diesbezUglichen trag ren Neugestal­

tung wäre daher, daß die beabsichtigte Steuerpfli t nur auf jene 

zukUnftigen Fälle zutrifft, be i denen die Kapi tal I höhung aus Ge­

seIlschaftsmitteln, mit welcher die 10-Jahres-Fri zu laufen be­

ginnt, nach dem 1.1.1994 erfolgt. Damit wUrde, der geänderte 

Rechtszustand nicht rücl{wirkend für die betroffe· n Gesellschaf­
ten maßgeblich werden. 

Das bisher geltende absolute Verlustausgleichsver t fUr Beteili­

gungen wurde zwar in ein bloß relatives umgewandeI, , was eine ge­

wisse Verbesserung darstellt. Das Verlustausgleic sverbot sollte 

nach Ansicht der Bundeskammer aber überhaupt entfa' len. Wenn Ver­

äußerungsgewinne steuerpflichtig sind, dann sollte auch die Ver­

äußerungsverluste generell abzugsfähig sein. 

Zu Art.l Z 20, 22 und 23: 
I 

Wie schon einleitend erwähnt, wird bedauerlicherwe se der Einkom-
! 

mensteuertarif nicht durchgehend angepaßt. Die An!ebung des all-
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.. 
gemeinen Absetzbetrages kann nur als kurzfristig wirkende teil­

weise Abgeltung der rturch die Geldwertverminderung eingetretenen 

stillen Progression verstanden werden und macht daher wieder neu­

erliche Tarifkorrekturen in naher Zukunft erforderlich. 

Die Anhebung der Einkunftsgrenzen fUr den Ehepartner eines Al­

leinverdieners von S 20.000,- auf S 30.000,- bzw. von S 40.000,­

auf S 60.000,- bei mindestens einem Kind, ist als familienfreund­
liche Maßnahme zu begrUßen. 

Zu Art.! Z 35 a: 

Wie bereits zu Art.! Z 5 näher ausgefUhrt wurde, lehnt die Bun-
deskammer den Wegfall 

gangsgewinne ab. § 37 
des begUnstigten Steuersatzes fUr Uber­

Abs.2 Z 3 kann daher nach Auffassung der 
Bundeskammer nicht entfallen. 

Zu Art.! Z 36: 

Der Neugestaltung der Bestimmung des § 37 Abs. 4 wird zugestimmt, 

insbesondere wird die steuersystematische Änderung, derzufolge 

nicht nur offene, sodern auch verdeckte AusschUttungen dem halben 

Durchschnittssteuersatz unterliegen, begrUßt. Die im § 37 Abs. 4 

Z 2 letzter Satz vorgesehene Einschränkung, wonach der ermäßigte 

Steuersatz nicht auf Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligun­

gen anzuwenden ist, wenn auf die Anschaffungskosten der Beteili­

gung stille Reserven übertragen worden sind oder der niedrigere 

Teilwert angesetzt worden ist, erscheint zu weitgehend. Die An­
wendung einer Sperrfrist erscheint sinnvoll, da eine rUckwirkende 

Prüfung, ob entspreChend Übertragungen bzw. Teilwertberichtungen 

in der Vergangenheit stattgefunden haben, nicht leicht handzuha­
ben ist. 

Zu Art.! Z 39: 

Gemäß § 41 Abs. 1 letzter Satz wären endbesteuerte EinkUnfte in 

den Freibetrag von S 10.000,- einzubeziehen. Es wird vorgeschla-
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gen, steuerpflichtige Einkünfte, welche gemäß § 7 der Steuerab­

geltung unterliegen, unberücksichtigt zu lassen. 

Zu Art.! Z 49: 

Durch die Neuformulierung des § 47 Abs. 3 EStG i 

me Auszahlung von gesetzlicher Pension und Firme 

ohne daß klargestellt ist, daß hierUber - zumin 

eine gemeinsa­

ension möglich, 

st im Falle der 
,I 

Auszahlung von Fremdpensionen durch die Pens 'I nskassen - noch 

eine zivilrechtliche Vereinbarung mi t der Pensio .. kasse erforder­

lich ist. Eine gesetzliche KlarsteIlung, daß die auf Grund einer 

zivilrechtlichen Regelung erfolgt, wäre erforder eh. 

Zu Art.! Z 58: 

Die Neuregelung, derzufolge anstatt des gelte en Freibetrages 

ein Fixabzug von S 510,- anzuwenden ist, ist au 1 Vereinfachungs-
I 

grUnden zu begrUßen. Die neue Einschleifregel g dürfte jedoch 

dort zu Erschwernissen fUhren, wo die Lohnverr 

EDV-Basis durchgefUhrt wird. Zu überlegen wäre 

Einschleifverfahren nicht durch eine etwas erhöht 

ersetzt werden könnte. 

Zu Art.! Z 71: 

hnung nicht auf 

aher, ob dieses 

Bagatellgrenze 

Die im § 84 Abs. 1 fUr Arbeitgeber vorgesehene Fist (31. Jänner 

des folgenden Kalenderjahres) zur Ausstellung! Vorlage der 
i 

Lohnzettel aller im Vorjahr beschäftigen Arbeit ehmer erscheint 

mit RUcksicht auf die wesentliche inhaltliche I Erweiterung der 
, 

Verpflichtung zeitlich viel zu kurz angesetzt. Di, se Frist sollte 

zweckmäßigerweise auf den 31.3. erstreckt werden.! 

Zu Art.! ZZ 77 und 101: 

Gern. Pkt. 6.2. Abs. 2 der KEStRL ist inländisches etriebsvermö­
'I 

gen ausländischer Anleger gern. § 94 Z 5 befreit; '"ne Endbesteue-
.1 

rung kommt fUr diesen Personenkreis nicht in Frag j. Es ist des-

halb erforderlich, daß neben Körperschaften auch I schränkt steu­

erpflichtige natürliche Personen bzw. Personenges lschaften wei-
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terhin durch Abgabe einer Befreiungserklärung KESt-frei gestellt 
'..,erden können. 

Der \vortlaut des § 94 Z 5 letzter Satz stell t auf Empfänger ab, 

die keine natUrlichen Personen sind. Damit ließe sich - entgegen 

dem Wortlaut der Erläuterungen - die Auffassung vertreten, daß 

auch Personengesellschaften (mit natUrlichen oder Juristischen 

Personen als Gesellschafter) die Befreiungserklärung abgeben kön­
nen. Der Gesetzestext sollte daher hier klarer sein. 

Die Übergangsregelung der Z 101 ist aus technischen GrUnden kaum 
durchfUhrbar : 

a) Die Rechtsform des Unternehmens, \'leIches seinerzeit die Be­

freiungserldärung abgegeben hat, läßt sich in vielen Fällen 

nicht eindeutig erkennen, da die Banken auf den in der Be­

freiungserklärung angegebenen Firmenwortlaut angewiesen sind. 

Dieser könnte - z.B. bei Nachfolgefirmen - unvollständig wie­
dergegeben sein. 

b) Bei Wertpapieren ist eine StUckzinsenverrechnung wie bei ei­

ner ,l/iderrufserklärung durchzufUhren. Da diesbezUgliehe EDV­

Programme noch nicht bestehen und zufolge der derzeitigen Än­

derungen in der Gesetzeslage (Bankwesengesetz, Kreditsteuer) 

aus KapazitätsgrUnden nicht geschaffen werden können, wären 

händische Verrechnungen in einer Unzahl von Fällen erforder­

lich (bisher nur in Einzelfällen bei Widerrufserklärungen). 

Als mögliche Lösungen kämen hier allenfalls zu Punkt a) die Her­

ausgabe von Bescheiden gern. § 94 Z 5 letzter Satz und zu Punkt b) 

die Bestimm~~g von Quartalssätzen fUr eine pauschale Abgrenzung 

in Betracht. Noch einfacher wäre vorzusehen, daß StUckzinsengut­
schriften in diesem ZusammenhRng unterbleiben, da die KESt bis 
zum 31.12.1993 ohnehin nur Vorauszahlungscharal{ter hat. 
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" . 
UnabhEin.qig davon sei hier festr;estellt, daß die aßnahme zusammen 
mi t den ii'1rigen r.faßnahmen eies 

chung zu einer beträchtlichen 

der Banken fUhrt. 

I 

"Bnnl<enpaketes" au' h bei Vereinfa­
'j 

Belastung des Verw ltungsapparates 

Sollte aus organisatorischen GrUnden die Zuordn g einer KESt-Be­

freiung zu "natUrlichen Personen" nicht mCSglich "ein, so soll te 

den Banken bis zum 31.12.1994 die MCSglichkeit ei geräumt werden, 

rUckwirkend zum 1.1.1994 die KESt zu ermitteln d abzufUhren. 
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Zu Art.I Z 79 a: 

Durch die geplante Neuregelung sollen die Banken (die ja nicht 

Steuerschuldner, sondern nur AbzugsverpfliChtete sind) gezwungen 

werden, dem Fiskus in hohem Ausmaß zinsenlos Mittel zur VerfUgung 

zu stellen. Diese Regelung ist entschieden abzulehnen, zumal den 

Banken mit der Verwaltung dieser Steuer und mit allfälligen PrU­
fungsrisken ohnehin eine beträchtliche BUrde auferlegt ist. 

Der derzeitige Vorauszahlungsmodus ist in der gesamten Bankwirt­

schaft eingespielt und erprobt. Die geplante Änderung der KESt­

Vorauszahlung bedeutet eine gewaltige Umstellung des EDV-Systems. 

Allein schon bei vorsichtiger Berechnung wUrde sich durch die 

Vorfinanzierung folgende finanzielle SchlechtersteIlung der Ban­
ken ergeben: 

Mrd S 

KESt lI-Aufkommen 1993 lt BVA 
davon Einlagen-KESt 1) 

(20) 

15 

1 

16 

Auswirkung Steuersatzänderung Restzahlung 2) 

Quartals-VZ auf Basis der Vorjahressteuer: 

1. Quartal: 22,5 %, ds 3,6 Mrd Sauf 
9 Monate 3) 

200 
2. Quartal: 22,5 %, ds 3,6 f.frd Sauf 

6 Monate 3) 
133 3. Quartal: 22,5 %, ds 3,6 Mrd Sauf 

3 Monate 3) 
67 4. Quartal: 22,5 %, ds 3,6 Mrd S auf 

o Monate 3) 
0 

400 
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SchlechtersteIlung durch Restzahlung 4) 

im r·1ärz anstelle von September des Folgejahres 

Gesamtnachteil der Banken jährlich in Mio. S: 

---------------------------------------------

1) Der Anteil der Einlagen-KESt kann wegen 
licher Befreiungen/Betriebsvermögen in d 
1992, 1993 und 1994 nur sehr grob geschä 
2 Mrd S). 

Seite 32 

60 

460 

=== 

terschied­
n Jahren 
zt werden (.:t. 

2) Im Budget ist im Rahmen der bisherigen V I .rauszah­
lungsregelung die Restzahlung des Vorjah es nur mit 
dem seinerzeitigen 10 %-Steuersatz enthaten; diese 
Zahl ung wurde auf den 22 %-Steuersa tz ad ptiert. 

3) VIBOR, 6 Monate, 4/93 rd. 7,4 % 

4) Die Restzahlung wurde hier vereinfacht e auf 
der Basis des Vorjahres (davon 10 %) ang 

Die geplante Maßnahme ist ohne Zweifel verfass äußerst 

problematisch, da wesentliche Leistungen durch ichtsteuerschuld­

ner fUr dri tte Personen zu erbringen sind, noch .Idazu, ohne daß 

sich der der Leistungsverpflichtung zugrunde 1i gende Sachverhalt 

konkretisiert hätte. 

Zu Art.l Z 80 a: 

Die Einbeziehung der Dividendenwerte in die Abg ltungsbesteuerung 

ist zu begrUßen. 

Jedoch soll te der § 97 Abs. 1 Z 1 wie folgt lau "Für Kapi tal­

erträge gern. § 93 Abs. 2 Z 3 sowie Abs. 3, die r KESt unterlie-

gen " . .. . 

Der Ausschluß der Abgeltungswirkung bei ausschU tungsgleichen Er-
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trägen (§ 25 Abs. 2 InvFG 1963, § 42 (2) InvFG 1993) ist durch 

die KESt-Pflicht (§ 93 Abs. 3 Z 5) nicht mehr gerechtfertigt. 

Hinsichtlich der Problematik ausländischer (anrechenbarer und 

rückerstattbarer) Quellensteuer bei Kapitalanlagefonds in der 

Rechtsform ausländischer Aktien, sei auf analoge quellensteuer­

pflichtige Zinsen ausländischer Schuldverschreibungen verwiesen, 

welche gern. § 93 Abs. 3 Z 2 oder 3 ebenfalls KESt-pflichtig sind, 

fUr die Jedoch die Abgeltungswirkung eintritt. 

Weiters sollte die Endbesteuerungswirkung fUr AusschUttungen aus 

Dividendenwerten gleich wie bei der KESt II-Regelung auch die 

Erbschafts- und Schenkungssteuer umfassen. Andernfalls mUßten zu­

mindest die Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
angehoben werden. 

Zu Art.l Z 80 b: 

Es mUßte klargestellt werden, ob nur die inländischen oder auch 

die in- und ausländischen Zinserträge öffentlich rechtlicher Kör­
perschaften mit 22 % zu versteuern sind. 

Zu Art.l Z 93 

Im Zusammenhang mit dem Wegfall der Investitionsrücklage entfällt 

auch im Fall der freiwilligen AUflösung im Wirtschaftsjahr 1993 

für die in den Wirtschaftsjahren 1990 und 1991 gebildeten RUckla­

gen der Strafzuschlag. Nicht ganz einsichtig ist, warum diese Re­

gelung nicht auch für InvestitionsrUcklagen aus dem Jahre 1992 
gelten soll. 

Zu Art.l Z 94: 

Die Bestimmung des § 116 Abs.3 Z 4 kann in Anbetracht der zu Zif­

fer 12 vorgeschlagenen Formulierung (§ 14 Abs. 5 Z 4 lit. d) ent­
fallen. 
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Zu Art.l Z 95: 

Die Abschaffung der Lohnsteuerkarten wird gdsätzlieh be­

grUßt, da der Wegfall sowohl fUr die Finanzb hörden als auch 

fUr Arbeitgeber und Arbeitnehmer Erleichterunge und Einsparun­
gen bringt. 

Die in § 128 vorgesehene Anmeldung des Arbeit ehmers erUbrigt 

sich. Die hier vom Arbeitnehmer dem Arbeitgeber bekannt zugeben­

den Daten sind nämlich zur Gänze auch in der'vom Dienstgeber 

vorzunehmenden Anmeldung zur Sozialversicherun enthalten. Der 

beim Arbeitgeber ohnedies aufliegende DurchschI g der Anmeldung 

zur Sozialversicherung mUßte daher auch fUr die. Zwecke des Ein­

kommensteuergesetzes ausreichen. Da seit 1993 uch die gering­

fUgig Beschäftigten, die nur in der Unfallversi herung teilver­
: 

sichert sind, namentlich bei der Gebietskranke kasse zu melden 
sind, sind alle Dienstnehmer erfaßt. 

Klarstellend wird angemerkt, daß eine 

durch den Arbeitgeber nicht erfolgt und daher 

rungen bzw. die nicht zei tgerechte lofeldung des 

stimmten Voraussetzungen ausschließlich in den 

bereich des Arbeitnehners fallen mUssen. Eine 

?..nspruchnahme des Arbei tnehmers fUr diesen Fal . 
Abs.2 berUcksichtigt werden. 

der Daten 
ichtige Erklä­

gfalls von be­

erantwortungs­

ittelbare In­
sollte im § 83 
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Die Bundeskammer nimmt oie lohnsteuerlichen Änderungen zum An­

laß, um an ihre Eingabe vom 7.7.1993 betreffend die lohnsteuer­

liche Behandlung von pauschalen Nächtigungsgeldern im GUterbe­

förderungsgewerbe bei Benutzung einer LKW-Schlafkabine in Erin­

nerung zu bringen. Die befristete, in den Lohnsteuerrichtlinien 

vorgesehene Steuerfreiheit fUr die pausch~len Nächtigungsgelder 

läuft bekanntlich mit Ende 1993 aus, sodaß ab 1.1.1994 Lohn­

steueroflicht eintritt, was nicht nur für die Lohnsteuerpflich­

tigen selbst, sondern auch für die Transportunternehmer eine 

unbillige Härte und einen kostenmäßigen Nachteil darstellt. Die 

Bundeskammer ersucht daher dringend, um eine unbefristete Ver­

längerung der Erlaßregelung besorgt zu sein bzw. - sollte dies 

aufgrund der einschlägigen Judikatur des VwGH nicht möglich 

sein - eine entsprechende legistische Regelung herbeizuführen. 

Im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung wurde ausdrücklich 

die Prüfung von steuerlichen Erleichterungen für die selbstän­

digen Handelsvertreter im Hinblick auf die steuerlichen Härten 

und Wettbewerbsnachteile, welche sich aus dem Vorsteuerabzugs­

verbot im § 12 Abs. 2 Z 2 lit. c) UStG 72 für diese Berufsgrup­

pe ergeben, angekündigt. Nachdem eine Lockerung des Vorsteuer­

abzugsverbotes im Zuge der Verhandlungen über die Steuerreform 

1993 vom BMfF als vorerst nicht realisierbar bezeichnet wurde, 

hat die Bundeskammer mit Schreiben vom 4.8.1993 den Herrn Bun­

desminister für Finanzen gebeten, die seinerzeit als Ausgleich 

geschaffene Regelung eines Betriebsausgabenpauschales in Ab­

schnitt 23 Abs. 4 der EStR 84, die später ersatzlos wegfiel, 

wieder einzuführen. Sollte dies in Erlaßform nicht möglich 

sein, so sollte im Rahmen der Steuerreform 1993 eine entspre­

chende legistische Vorkehrung getrOffen werden. 

Im vorliegenden Entwurf zur Änderung des Einkommensteuergeset­

zes sind keine Regelungen enthalten, welche eine spürbare Er­

leichterung bei der steuerlichen Anerkennung von Pensionskas­

senbeiträgen vorsehen, gleichwohl dies zur Belebung der Pensi-
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onskassen und zur Verbesserung der Altersvorsorp, unbedingt er­

forderlich wäre. Die Bundeskammer r;estattet si6 , einige Ver­

besserungen vorzuschlagen, deren BerUcksichti'1;un, im Rahmen der 

Steuerreform 1993 geboten erscheint: 

Die im § 4 Abs. 4 Z 2 lit. a) EStG 88 normierte grenzung mit 

10 % der Lohn- und Gehaltssumme behindert eine rläßliche Fi­

nanzierung der Pensionskassen, insbesondere bei istungsorien-
, 

tierten Pensionsstatuten, und sollte daher entfa~ en. Eine ana-

loge Regelung im Sinne des § 14 Abs .• 7 Z 5 EStG I 8, welche auf 

einen Pensionsbezug in der Höhe von 80 % des letten laufenden 

Aktivbezuges abstellt, wäre auch hier denkbar. : uf jeden Fall 
I 

sollte jedoch die Anrechnung der Beiträge der An artschaftsbe-

rechtigten abgeschafft werden, da diese AnrecH, ung nicht sy­

stemkonform ist und zu einer Beeinträchtigung der Eigenvorsorge 

von Arbeitnehmern führt. 

Die Einrechnung der Zukunftsvorsorge (§ 3 Abs 1 Z 15 EStG) 

führt, obwohl fiskalisch pral<tisch nicht von i edeutung, zu 

übermäßigem Verwaltungsaufwand in verschiedeneniEinzelfällen. 

Durch die Steuerreform 1993 soll im § 3 Abs. li:die bisherige 

Z 15 die Bezeichnung Z 15 lit.a) erhalten und neu',lit.b) einge­

fügt werden, welche einen Freibetrag von S 10.000 -- für Mitar­

bei terbeteiligungen vorsieht. In diesem Zusamme' :hang ist eine 

entsprechende Änderung des § 4 Abs. 4 Z 2, der d e Einrechnung 

von Leistungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 15 in die "10 -Grenze" nor-

miert, und nicht zwischen lit.a und 

vermissen. Eine Streichung dieser Einrechnung wi 

tragt. 

Ferner sollte in § 124 Z 5 EStG 88 das für die 

erenziert, zu 

daher bean-

von 
Pensionszusagen und direkten Leistungszusagen au, Pensionskas­

sen relevante Datum einer Zusage vor dem 1.1. 988 durch den 

1.1.1992 ersetzt werden, da in dieser Hinsicht ißbräuchliche 

Gestaltungen nicht mehr zu befUrchten sind. 
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Art.II, Endbesteuerungsgesetz 

Zu Art.II Z 1: 

Die Abgeltungswirkung erstreckt sich lediglich auf die Einkom­

mensteuer und vernachlässigt die Erbschaftssteuer, was aus 

rechtssystematischen Gründen problematisch erscheint. Wenn es 

im Hinblick auf eine Ungleichbehandlung gegenüber im Erbweg er­

worbenen Einzelunternehmen und Mitunternehmeranteile als be­

denklich angesehen wird, die Abgeltungswirkung für die neuein­

bezogenen Kapitalerträge bzw. die diesen zugrundeliegenden Be­

teiligungen auf die Erbschaftssteuer auszudehnen, so sollten 

doch Freibetragslösungen bei der Erbschaftssteuer erwogen wer­

den, die zu einem brauchbaren Komprorniß führen könnten. 

Zu Art.II Z 7: 

Von der Amnestie nicht erfaßt werden Spekulationsgeschäfte im 

Sinne des § 30 Abs. 1 Z 1 lit. b) EStG 1988. Da diese Fälle so­

wohl aufgrund der Anzahl (nur wenige private Anleger) als auch 

des Umfanges (Veranlagung geringer Beträge) äußerst begrenzt 

sind, sollte die Amnestieregelung auch auf diese Einkünfte aus­
gedehnt werden. 

Zu Art.II Z 8: 

Die mit dieser Bestimmung eingeführte Amnestie sollte auf in­

ländische Kapitalanlagefondsanteile ausgedehnt werden. Ab dem 

Jahre 1994 gibt es steuerlich keine ausländischen Fonds in Form 

von Kapitalgesellschaften, so daß der Besitzer ausländischer 

Kapitalanlagefondsanteile, der seiner Offenlegungspflicht nach­

kommt, von der Amnestie ausgeschlossen wäre. Dies ist eine un­

gerechtfertigte Benachteiligung gegenüber z.B. dem Besitzer 
ausländischer Aktien. 

2/SN-324/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)38 von 88

www.parlament.gv.at



Art.III, Körperschaftsteuergesetz 1988 

Zu Art.III Z 2 c: 

Seite 38 

In § 5 Z 14 werden jene Aktiengesellschaften umsqhrieben, deren 

Geschäftstätigkeit zu einer nachhaltigen Wiederbelebung des Be­

teiligungsmarktes in Österreich führen soll. Vor dem Hinter­

grund dieser Intentionen sind nach Auffassung dEJr Bundeskammer 

sowohl die Kriterien für diese Gesellschaften und deren Veran­

lagungsvorschriften zu eng, als auch deren steu$rliche Behand­

lung noch nicht so konzipiert, daß das Beteili~ungsmodell aus 

der Sicht der Eigenkapitalfinanzierung und des 'Kapitalmarktes 

die angestrebte volkswirtschaftliche Bedeutung etlangen könnte. 

Vor dem Hintergrund der entworfenen Z 5 (Wertänderung von Be­

teiligungen) würden aus der Befristung der Körperschaftsteuer­

befreiung jedenfalls Diskriminierungseffekte zu. Lasten der Be­

teiligungen in Form stiller Gesellschaften resultieren, die 

insbesondere im Bereich kleinerer Unternehmungen als Beteili­

gungswerber große wirtschaftliche Bedeutung haben. Andererseits 

ist die Steuerbefreiung der capital gains in de~ Beteiligungs­

gesellschaft eine conditio sine qua non einer ßeteiligungsfi-

nanzierung, die sich nicht zuletzt aus Gründen der Kapital-

marktpolitik auch im Publikum Uber Aktien _! und damit über 

die Erwartungen von SUbstanzsteigerungen - refinanzieren soll. 

Eine Lösung der Probleme der Rechtsformneutralität und der Ent­

steuerung der capital gains sollte daher - neben einer Befrei-

ung von den Kapitalverkehrsteuern 

Körperschaftsteuerbefreiung dauerhaft 

die Stellungnahme unten zu Z 5). 

durch eine unbefristete 

angestre",t werden (vgl. 

Wird die Steuerbefreiung nur befristet gewährt, so müßte si­

chergestellt werden, daß bei bereits bestehenden Gesellschaften 

Fristen nicht ab deren GrUndung, sondern ab Inkrafttreten des 

Gesetzes gelten. 

2/SN-324/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 39 von 88

www.parlament.gv.at



Seite 39 

Das Mindest1<apital erscheint mit 50 Mio. S zu niedrig ange­
setzt. 

Laut Gesetzesentwurf müssen ferner mindestens 95 % des Eigenka­

pitals der Aktiengesellschaft nachhaltig in Beteiligungen an 

gewerblichen Klein- und Mittelbetrieben veranlagt sein. Eine zu 

starke Beschränkung der Veranlagungsvorschriften auf Klein- und 

Mittelbetriebe würde, wie nationale und internationale Beispie­

le zeigen, die Chance auf eine akzeptable Rendite für private 

und institutionelle Anleger beeinträchtigen. Gerade in der 

Start-Phase sind aber zusätzliche Großinvestoren wichtig, um 

die wirtschaftlich erforderliche Mindestgröße für eine Beteili­

gungsholding rascher zu erreichen. Es würde nach Auffassung der 

Bundeskammer ausreichen, im Gesetz die Bedingung der "schwer­

punktmäßigen Veranlagung" zu statuieren. 

Die Bestimmung, wonach die Gründer (Banken) direkt oder indi­

rekt Aktien im Ausmaß von höchstens 5 % des Grundkapitals über­

nehmen dürfen,ist viel zu eng gefaßt. Bei mangelndem Verkaufs­

erfolg werden wohl Aktien Ubernommen werden müssen. Auch die 

Bestimmung, wonach Gründer ausschließlich Beteiligungsfondsge­

sellschaften oder andere Kreditinstitute sein dürfen, benach­

teiligt bestehende Gesellschaften, bei denen als Gründungshel­

fer eine natürliche Person mit einem minimalen Kapitalanteil 

beteiligt war. Hier sollte es genügen, wenn die Kreditinstitute 

und Beteiligungsfondsgesellschaften zu 75 % an der Gründung be­

teiligt waren. Es sollte ferner überdacht werden, ob das Modell 

der Stufengründung indirekt zur gesetzlichen Norm erhoben wer­
den soll. 

Die Veranlagungsgrenzen sind mit 10 % des Grundkapitals der AG 

für die Beteiligung je einzelnem Unternehmen und 25 % Höchstan­

teil am Betriebsvermögen des Beteiligungsunternehmens zu eng 

gesetzt. Hier sollte das Beteiligungsausmaß je Unternehmen auf 

zumindest 20 % des Grundkapitals der AG erhöht werden (ent-

2/SN-324/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)40 von 88

www.parlament.gv.at



Seite 40 

spricht § 14 Ahs. 5 des BeteiligungsfondsgesetzesL und die AG 
I 

sollte nur Minderheitsbeteiligungen (ohne 25 %-Begtenzung) ein-

gehen dürfen. I1 

I 
Wenn dieses Modell erfolgreich mit einem größe red Volumen Ei­

genkapital auch für die gewerbliche Wirtschaft auf~ringen soll, 

dürfen die Veranlagungsvorschriften sei tens des !!Gesetzgebers 

nicht zu restriktiv sein, sondern die Entschei4ung über die 

Veranlagung muß im Verantwortungsbereich des Fon4smanagements 

liegen. Jedenfalls erscheint neben einer Mindestgr~nze für Ver-
" 

anlagungen in Klein- und Mittelbetrieben eine O~ergrenze für 

echte stille Beteiligungen erforderlich. 

Ferner wird angeregt, in die Erläuternden Bemerkun~en auch eine 

Formulierung aufzunehmen, die die Erwartung des IGesetZgeberS 
I 

zum Ausdruck bringt, daß die Beteiligungsverträge ~ei Substanz-

beteiligungen auch die unternehmerische Leistung !Ides Beteili-
gungswerbers angemessen berücksichtigen. 

Die Sanktion des letzten Absatzes müßte 

Sie ist insbesondere 

tisch. 

hinsichtlich der 

I 
i 
I 

noch revidliert werden. 

RückwirkU1 problema-

Zu Art.III Z 4: I 
Die einschränkende Berücksichtigung von vororganl~chaftlichen 
Verlusten in der Form, daß diese nur wie bei ste~~rlich selb­

ständigen Unternehmen gegen solche Gewinne verre~hnet werden 

können, die bei jenem Unternehmen erzielt werden, baß den son-
II 

derausgabenbegründeten Verlust erlitten hat, ist a~s Verbesse-

rung zu begrüßen. Darüber 

zeitgemäße Lockerung des 
hinaus läßt der Entwur~ jedoch eine 

I., 
Organschaftsbegriffes vermissen, wie 

'i 
sie seit längerem auch im Lichte der internationalen Entwick-

lung gefordert wird. Wenn auch nicht erwartet weiden konnte, 

daß schon jetzt ein modernes Unternehmensgruppenbes euerungssy-
I stern in ausgereifter Form vorgelegt wird, so höte s ch doch als 
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Zwischenschritt eine Erleichterung bei den EingliAderungsmerk­

malen im § 9 Abs. 2 KStG an, die vor allem bei der wirtschaft­

lichen und organisatorischen Eingliederung reformatorisch an­

setzt und auch geschäftsleitende Holdings als Organträger in 

Betracht zieht. 

Zu Art.III Z 5: 

Der vorgesehenen steuerneutralen Behandlung von Beteiligungen, 

die einerseits zwar Veräußerungsgewinne steuerfrei stellt, an­

dererseits aber Wertänder~ngen jeder Art unberücksichtigt läßt, 

kann zwar eine logische Konsequenz nicht abgesprochen werden, 

sie muß jedoch von der Bundeswirtschaftskammer, wie bereits 

einleitend betont, entschieden abgelehnt werden. 

Akute hohe Wertverluste bei Beteiligungen, die steuerliCh kei­

nen Niederschlag mehr finden würden, könnten zu einer schweren 

Beeinträchtigung der Beteiligungen haltenden Unternehmen füh­

ren. Risikoträchtige Auslandsbeteiligungen und Gründung von 

ausländischen Tochtergesellschaften, welche fUr die österrei­

chische Wirtschaft in Anbetracht der stattfindenden Internatio­

nalisierung höchste Priorität besitzen, würden durch die steu­

erliche Nichtanerkennung von Verlusten schwer beeinträchtigt. 

Sanierungsbeteiligungen ~njrden gleichfalls unmöglich gemacht, 

was aus volkswirtschaftlichen GrUnden ebenso wenig tragba.r er­

scheint. Die Bundeswirtschaftskammer sChlägt daher vor, im Be­

reich des Finanzanlagevermögens die geltende, bei internationa­

len Schachtelbeteiligungen bestehende Reglung unter Wegfall der 

Mindestbeteiligungsgrenze generell für Beteiligungsverhältnisse 

zwischen Kapitalgesellschaften zu übernehmen. Dieser Vorschlag 

bedingt auch Abänderungen in 2nderen Teilen des Gesetzentwur­

fes, insbesondere bei den in Aussicht genommenen neuen Bestim­

mungen im Umgründungssteuergesetz und in den Investmentfondsge­
setzen. 

2/SN-324/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)42 von 88

www.parlament.gv.at



Seite 42 

Zu Art.III Z 6: 

Die Nichtanerkennung von GMindungskosten als triebsausgabe 

schiene selbst unter der Annahme einer steuerne ralen Behand­

lung von Beteiligungen nicht gerechtfertigt und 'ird daher ab­

gelehnt. Diese r.1aßnahme würde im übrigen die Ri ,kokapitalauf­

bringung noch weiter erschweren, die ohnehin d 'ch die 2%-ige 

Gesellschaftssteuer stark behindert wird. 

Zu Art.III Z 9: 

Der eingeschränkten steuerlichen Anerkennung 

geforderten Dotierung der Haftrücklage kann 
,er gesetzlich 

'ht zugestimmt 

werden, weil dies die Erfüllung der Eigenmitte erfordernisse 

des BWG erschwert und der Haftrücklage pitalbestand­

teil besondere Bedeutung zukommt. 

Um zumindest unsachliche Differenzierungen zwisch n jenen Kre­

ditunternehmen, die keinen Nachholbedarf zur Haft :Ucklagenzu­

führung haben und jenen Instituten, die zum Teiloch beträcht­

liche Zehntelabsetzungen vorzunehmen bzw. einen e höhten Zufüh­

rungsbedarf nach dem neuen BWG haben, zu vermeide, sollte die 

Nachholung grundsätzlich weiterhin zur Gänze als etriebsausga­

be geltend gemacht werden können. 

Jedenfalls sollte zumindest die Dotation der Haft ücklage in 

der Höhe der bisherigen Zehntelabsetzung weiterhi zur Gänze 

steuerwirksarn geltend gemacht werden können. 

Die Rücklagenauflösung aliquot auf den steuerwirk ;amen und den 

steuerunwirksamen Teil bzw. ausschließlich auf eien Teil soll­

te der Bank in Form eines Wahlrechtes vorbehalten werden. 

Zu Art.III Z 10: 

§ 17 Abs. 3 KStG sieht eine Neuformulierung in ,Bezug auf die 

10 %-ige Mindestbesteuerung vor. In den besonder h Erläuterun­

gen zu § 17 Abs. 3 KStG wird ausgeführt, "daß ( •• ) die Berech-
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nung des Mindestgewinns für jede Geschäftssparte gesondert zu 
erfolgen hat." 

Das VAG regelt die Rechnungslegung und Bilanzierung in den drei 

Abteilungen Schaden-Unfall-, Kranken- und Lebensversicherung. 

Die im Entwurf aufgezählten Versicherungsgeschäfte, insbesonde­

re der Terminus "und aus den anderen Versicherungszweigen" ist 

unter Verweis auf einen zu ermittelnden "Gewinn nach den Vor­

schriften des Einkommensteuergesetzes 1988 und des Körper­

schaftsteuergesetzes" unklar. Der vorliegende Gesetzesentwurf 

bedarf daher einer nä.heren Klärung hinsichtlich seiner Intenti­
on und Auslegung. 

Zu Art.III Z 11: 

Die kleine Kapitalgesellschaften treffende Mindestbesteuerung 

von S 15.000,-- jährlich, welche offenbar anstatt einer ur­

sprünglich in Aussicht genommenen Registergebühr eingeführt 

werden soll, gibt zu verfassungsgrechtlichen Bedenken Anlaß, 

insbesondere bei Vorliegen von Verlusten. Es läßt sich diesbe­

züglich auch kein Vergleich mit der noch geltenden Mindestver­

mögensbesteuerung herstellen, weil dieser immerhin ein "Formal­

vermögen" zugrundeliegt. Es wird daher weiterer Überlegungen zu 

einer verfassungskonformen Ausgestaltung bedürfen, die in einer 

nur befristet anrechenbaren Mindestvorauszahlung auf Körper­

sChaftsteuerverpflichtungen künftiger Jahre bestehen könnte. 

Zu Art.III Z 12: 

Aus dem Wortlaut der Z 12 ergibt sich, daß der erhöhte Körper­

schaftsteuersatz auch bereits für das abweichende Wirtschafts­

jahr 1993/94, und zwar für den ganzen Zeitraum gilt. Dies steht 

in einem gewissen Widerspruch zur Auslaufregelung bei der Ge­

werbeertragsteuer, die zugunsten des Fiskus noch eine anteilige 

Besteuerung für das Rumpf jahr 1993 vorsieht. Die anteilige Be­

steuerung sollte daher auch bei der Körperschaft Platz greifen 

mit der Folge, daß das in das Kalenderjahr 1993 fallende Ein-
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kommen des abweichenden Wirtschaftsjahres noch lt 30% besteu­

ert wird. 
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Art.IV, UmgrUndungssteuergesetz 

Der vorliegende Novellierungsentwurf enthält neben den sich 

aufgrund des Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes und des Weg­

falls von Gewerbe- und Vermögensteuer ergebenden Anpassungen 

auch noch KlarsteIlungen, die grundsätzlich positiv zu bewerten 

sind. 

Zu Art.IV Z 3: 

Mit der Streichung der bisher in § 3 Abs.2 Z 2 Umgründungsteu­

ergesetz normierten Firmenwertabschreibung bei fusionsvorberei­

tenden Anteilserwerben soll der neugeregelten ertragsteuerli­

chen Neutralität von Wertänderungen Jeder Art bei Beteiligungen 

an Körperschaften - welche von der Bundeswirtschaftskammer ab­

gelehnt wird - entsprochen werden. Einer Abschaffung dieser 

steuerlichen Begünstigung, die erst mit Wirkung ab 1992 einge­

führt wurde und die als Pendant zur Firmenwertabschreibung bei 

direktem Unternehmenskauf gedacht war, ist eine schwere Beein­

trächtigung von Verschmelzungen, die sich auf Kaufpreisent­

scheidungen negativ auswirken muß. Besonders gravierend ist die 

mi t dieser Maßnahme verbundene RUcl<:wirkung auf berei ts im Ver­

trauen auf eine stabile Gesetzeslage angebahnte oder in Durch­

führung begriffene Aquisitionsvorgänge. Die Bundeswirtschafts­

kammer tritt daher mit allem Nachdruck für den Fortbestand der 

FirmenwertabSChreibung nach § 3 Abs.2 Z 2 Umgründungssteuerge­

setz ein. 

Auch die im § 3 Abs. 2 Z 2 vorgesehene gewinnerhöhende Auflö­

sung von stillen Reserven, die nach § 12 EStG auf eine Beteili­

gung an der übertragenden oder übernehmenden Gesellschaft über­

tragen worden sind, stellt insoferne eine rückwirkende Ver­

schlechterung dar, als die bisherige fünf jährige Befristung in 

eine unbefristete Nachversteuerung abgeändert wird, was eben­

falls abzulehnen ist. 
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e Beibehaltung 

.3 Z 3 Umgrün-

dungssteuergesetz ein, welche eine Nachversteu rung von fusi­

onsbedingten Gewinnen aus Corifusio-Tatbestände: bzw. aus der 

Auflösung von nach § 12 EStG übertragenen n Reserven bis 

zum Ablauf des 4. Wirtschaftsjahres nach demerschmelzungs­

stichtag gestattet. Die VerkUrzung des Nachver teuerungszeit­

raumes auf 2 Wirtschaftsjahre ist sachlich nicht begründet. 

Zu Art.IV Z 9: 

Durch die von der Bundeswirtschaftskammer abgelente unter Art. 

I Z 35 a vorgesehene Beseitigung des begünstigt n Steuersatzes 

für Übergangsgewinne ergibt sich zwangsläufig uch eine nach­

te i lige Auswirkung auf Umwandl ungen nach Art •. I Umgründungs­

steuergesetz. Führt das umwandlungsbedingte A sscheiden von 

Wirtschaftsgütern und die Änderung von Besteuerngsgrundsätzen 

zu Gewinnerhöhungen, so wären diese künftig voll :der Einkommen­

steuer zu unterwerfen, obwohl es sich um Gewinnusammenballun­

gen handelt, die als Ergebnis einer mehrjährige Tätigkeit an­

zusehen sind. Die Bundeswirtschaftskammer trit auch hier für 

einen Fortbestand der Halbsatzbesteuerung ein. 

2/SN-324/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 47 von 88

www.parlament.gv.at



Seite 47 

Art.V und VI,Investmentfondsgesetz 1963 und 1993: 

Zu Art.V,VI ZZ 1 und 2: 

Vor dem Hintergrund der geplanten Änderung des § 10 KöStG (vgl. 

Stellungnahme zu Art. 111 Z 5) würde sich die materielle Be­

steuerungswirkung des § 23 (40) Abs. 1 darauf beschränken, daß 

nur jene Substanzgewinne aus Veräußerungen besteuert würden, 

die nicht auf Beteiligungen gemäß § 10 KöStG in der Fassung des 

Entwurfes zurückgehen. 

§ 23 Abs. 2 InvFG sollte daher ersatzlos entfallen, d.h. die 

geltende Rechtslage bleibt unverändert. 

Zumindest aber müßten, um eine schwere, ungerechtfertigte und 

systemwidrige Benachteiligung von Anlagen in inländischen Kapi­

talanlagefonds gegenüber der Direktveranlagung zu vermeiden, 

von inländischen Kapitalanlagefonds ausgeschüttete Gewinne aus 

der Veräußerung von Beteiligungen gemäß § 10 KöStG im Betriebs­

vermögen von Körperschaften bei der Ermittlung der Einkünfte 

unberücksichtigt bleiben. Bezüglich der Ausschüttung von Sub­

stanzgewinnen aus anderen Vermögenswerten eines Kapitalanlage­

fonds als Beteiligungen gemäß § 10 Abs. 1 KöStG ist eine sy­

stemkonforme Lösung durch Nachbildung des § 12 EStG (Einstel­

lung derartiger Gewinne in eine steuerfreie Rücklage und wid­

mungsgemäße Auflösung nach einer Behaltedauer des, den Sub­

stanzgewinn vermittelnden Anteils, von sieben Jahren) geboten. 

Sind Ausschüttungen als Betriebseinnahmen zu erfassen, sollte 

nach Auffassung der Bundeskammer folgendes gelten: 

a) Substanzgewinne aus der Veräußerung einer Beteiligung 

gern. § 10 Abs. 1 KöStG bleiben zu 100 % außer Ansatz. 

b) In der Ausschüttung enthaltene Substanzgewinne mit Ausnahme 

solcher aus der Veräußerung einer Beteiligung gemäß § 10 Abs.l 

KöStG können einer steuerfreien Rücklage im Sinne des 
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§ 12 (7) EStG zugefUhrt werden. Im Falle Veräußerung der 

bezüglichen Anteile vor Ablauf von 7 Jahren i t die Rücklage 

gewinnerhöhend aufzulösen. Der gewinnerhöhend aufzulösende Be­

trag erhöht sich um einen Zuschlag von 15 %. ach Ablauf von 

7 Jahren kann die Rücklage im Sinne des § 12 8) EStG übertra­

gen werden. 

c) Unterbleibt - wie von der Bundeskammer geford rt - die System­

änderung beim § 10 KöStG, so wäre die RUcklag nzuführung wie 

unter b) beschrieben, die praktikable univers lle Regel. 

Zu Art.V,V! ZZ 3 und 4: 

Die geplante Äquivalentbesteuerung ist für Öster eich neu. Unklar 

ist hier insbesondere, welcher "Grundsatz der Ri ikostreuung" 

herangezogen werden soll, wann die Steuerschuld ei ausschüt­

tungsgleichen Erträgen anfallen soll bzw. wie di Übergangsrege­

lung der Z 4 ( "Z 3 ist auf Ausschüttungen nach em 

31. Dezember 1993 anzuwenden") anzuwenden ist. 

Nach Auffassung der Bundesk~mmer sollten die neu n Bestimmungen 

erst ab dem Jahr 1995 angewendet werden, und zwa aus folgenden 

Gründen: 

a) Für die inländischen Anleger würde in vielen ällen ein "ge­

ordneter Rückzug" aus diesen Fonds ermöglicht werden. 

b) Eine Anwendung der in vieler Hinsicht komplizerten und für 

den privaten Anleger nicht einsichtigen Besti mungen würde be­

deuten, daß im Jahre 1994 in vielen Fällen di Gefahr steuer­

lich unkorrekten Verhaltens eintritt. In dies n Fällen würden 

die Wirkungen der Steueramnestie gern. § 5 Abs 2 Endbesteue­

rungsgesetz nicht eintreten, und es würde dam eine Amnestie­

falle geschaffen. 
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c) Zum Nachweis der Besteuerungsgrundlagen sind zum Teil kompli­

zierte zwischenstaatliche Schritte zu unternehmen (inländi­

scher Vertreter, Bankgeheimnis usw.). Es bedarf daher eines 

längeren Zeitraumes, um den diesbezüglichen Anforderungen der 

Neuregelung gerecht zu werden. Gegebenenfalls würden auch ei­

nige Fonds nicht mehr in Österreich vertrieben werden, sodaß 

sich die Bestellung solcher Vertreter erübrigt; auch aus die­

sem Grunde ist ein gewisser Beobachtungszeitraum erforderlich. 

d) Verschiedene Fonds enthRlten in hohem Ausmaße österreichische 

Bundesanleihen. Ein RUckzug aus solchen Fonds per Ende 1993 

könnte zu nicht unerheblichen Auswirkungen auf den österrei­

chischen Kapitalmarkt fUhren. 

Abeesehen davon sollten von der Neuregelung nur solche Fondstypen 

betroffen sein, die von der Veranlagung des Fondsvermögens 

("Grundsatz der Risikostreuung") gesehen, eine Vergleichbarkeit 

zum österreichischen Fondsrecht aufweisen. Eine Vergleichbarkeit 

zum österreichischen Fondsrecht ist gegeben, wenn die in den 

§§ 20 f InvestFG 1963 angefUhrten Grenzen um nicht mehr als das 

Zweifache überschritten werden. 

Abs.2 Z 5 sollte lauten: 

"Bei Veräußerung eines Anteilsrechtes ist der Unterschiedsbetrag 

zwischen dem letzten bei der Veräußerung festgesetzten Rücknahme­

Dreis anzusetzen. Dies gilt für Anteilsrechte gern. Z 3. Bei An­

teilsrechten gern. Z 4 ist Geschäftsjahr durch Kalenderjahr zu 

ersetzen." Durch diese Formulierung soll die tatsächliche Wert­

entwicklung zwischen dem letzten im Sinne der Z 2 genannten Zeit­

punkt der Vereinnahmung (der ausschüttungsgleichen Erträge) und 

der tatsächlichen Veräußerung als steuerlicher Ertrag angesetzt 
werden. 
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Weiters sollte als Z 6 ergänzt werden: 

"Anstelle des RUcknahmepreises im Sinne der Z 4 d 5 kann auch 

der veröffentlichte Rechenwert sowie bei börse ge delten Antei­

len der Börsekurs herangezogen werden". Die Einsc ränkung auf den 
I 

Terminus "RUcknahmepreis" stellt auf einen Fonds 

Typs" ab und läßt in der vorliegenden Formulierun 

auf Fonds anderer Rechtsformen und Bezeichnungen 

ßer Interpretation zu. Durch die Präzisierung Im 

schlagenen Z 6 soll die abfuhrpflichtige Bank 

sächlich für eine allfällige Veräußerung maßgebli" 

stellen können. 

es "offenen 

die Anwendung 

ur in sinngemä­

inne der vorge­

r auf die tat­

ab-

Weiters ist unklar, ob bei ausländischen Kapital lagefonds auch 

die "ausschüttungsgleichen Erträge" dem KESt-Abzu unterliegen 

sollen. Jedenfalls wäre die Vornahme eines Abzugs durch 

die Banken in vielen Fällen nicht möglich, Abzugsbasis 

(= tatsächliche Ausschüttung) nicht zur Verfügung steht, und Kon­

ten, auf denen eine KESt-Anlastung stattfinden k n, insbesondere 

bei EKG-Depots nicht vorhanden sind. Darüber hina s wäre EDV­

technisch eine KESt-Berechnung (z.B. Speicherung es RUcknahme-

preises usw.) kaum zu bewältigen - jedenfalls 

Jahre 1994. 

schon im 

Derzeit muß für Investmentfonds inländischer Kapi alanlagegesell­

schaften, die hinsichtlich der "Erbschaftssteuer" nicht vollstän­

dig endbesteuert sind, im Anlaßfall (Todesfall ei es Anteilinha­

bers) der maßgebliche Wert stichtagsmäßig ermitte t werden, was 

mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist Es wird daher 

angeregt, eine Regelung zu schaffen, wonach als m,ßgeblicher Wert 

der jeweils zum Ende des Rechnungsjahres des jewe ligen Fonds er-
I 

rechnete und veröffentlichte Wert gilt, mit Wirks mkeit für das 

gesamte nachfolgende Rechnungsjahr des betreffend n Fonds. 
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Art.VII, Gewerbesteuergesetz 1953 

Die Abschaffung der Gewerbeertragsteuer wird von der gewerblichen 

Wirtschaft begrUßt, auch wenn dieser beachtliche Reformschritt 

nicht ohne kompensatorische Gegenfinanzierungsmaßnahmen möglich 

erscheint, wie z.B. die Erhöhung und Auswei tung der Lohnsummen- " 

steuer zu einer Kommunalabgabe. Die Bundeskamrner legt allerdings 

v.Tert auf die Feststellung, daß die durchaus sinnvolle strukturel- 1 

le Änderung des Steuersystems innerhalb der gewerblichen Wirt­

schaft zwangsläufig zu Verschiebungen bei der Gesamtverteilung 

der Steuerlast fUhren muß, welche im Hinblick auf zukUnftige 

Steueränderungen einer ganz besonderen Beobachtung bedUrfen. Dies 

gilt insbesondere fUr den Bereich der lohnabhängigen Abgaben, der 

durch die Erhöhung der Lohnsummensteuer (Kommunalabgabe) weiter 

an Gewicht zunimmt und sich nachteilig auf die Höhe der Lohnne­

benkosten auswirkt. 

Durch den Wegfall der Gewerbesteuer entfällt auch eine wichtige 

Finanzierungsquelle fijr die gewerbliche Pensionsversicherung. 

Nach § 34 Abs. 1 GSVG hat nämlich der Bund der gewerblichen Pen­

sionsversicherung aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer nach dem Ge­

werbeertrag und dem Gewerbekapital fUr jedes Geschäftsjahr einen 

Beitrag in der Höhe der fUr dieses Jahr fällig gewordenen Beiträ­

ge zur Pensionsversicherung zu Uberweisen. Dabei geht es um einen 

Betrag, der für 1994 auf rund 5 Milliarden Schilling geschätzt 

wird. 

Es ist daher dringend erforderlich, diesen Einnahmenausfall aus­

zugleichen. Dies sollte so erfolgen, daß in Zukunft der Bund der 

gewerblichen Pensionsversicherung einen Betrag in der Höhe der 

entrichteten Beiträge aus dem Steueraufkommen der nach dem GSVG 

Pflichtversicherten überweist. Es mUßte daher im Zusammenhang mit 

der Steuerreform auch eine entsprechende Novellierung des GSVG 

erfolgen. § 34 Abs. 1 GSVG sollte folgenden Wortlaut erhalten: 

"§ 34 Abs. 1: In der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge­

setz hat der Bund aus dem Steueraufkommen der nach diesem Bundes-

j 
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~esetz Pflichtversicherten einen Beitrag in der Höhe rler [Ur die­

ses Jahr fälli~ Rewordenen Beiträge zur Pensio versicherung ge­

mäß § 27 zu iiberweisen." 

Des weiteren sind auch die 

wichtigen Förderungsaktionen 

rungsgesetz einschließlich 

fUr die gewerblic 

nach dem 

der BÜRGES 

Wirtschaft sehr 

trukturverbesse­

erbekreditaktion 

und der Aktion zur Förderung von Unternehmun sgrUndunp,en und 

-Übernahmen budgetär so abzusichern, daß diese in ihrem Fortbe­

stand nicht gefährdet oder von Rllfälligen Ei schränkungen be­

troffen sind. 
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Art.VIII, Umsatzsteuergesetz 1972: 

Zu Art.VIII Z 1: 

Die Umgestaltung der bisherigen Bagatellregelung im § 21 Abs. 6 

UStG zu einer unechten Steuerbefreiung ist hinsichtlich der Um­

satzgrenze von S 300.000,- EG-konform und verspricht insbesondere 

im Bereich der Vermietung eine Verwaltungsvereinfachung. Unge­

klärt ist allerdings, welche Folgen eintreten, wenn ein Kleinun­

ternehmer entgegen seinen ursprünglichen Annahmen unterjährig die 

Grenze von S 300.000,- Uberschreitet und diesfalls Steuerpflicht 

eintritt. In der Annahme _ des Nichtüberschreitens der Grenzen 

dürften bis zu diesem Zeitpunkt nur Rechnungen ohne ausgewiesene 

Umsatzsteuer ausgestellt werden. Wohl wäre es theoretisch denk-

bar, 

dies 

nachträgliche Rechnungskorrekturen vorzunehmen, nur wird 

in der Praxis bei Letztverbraucherumsätzen kaum möglich 

sein. Ferner erscheint es fraglich, ob eine nachträgliche Korrek­

tur von Rechnungen zivilrechtlich durchsetzbar wäre. Um unbillige 

Härten zu vermeiden, bedarf es zweifellos einer ergänzenden Tole­

ranzregelung, da ansonsten zu befürchten ist, daß die nachträg­

lich anfallende Umsatzsteuer systemwidrig zum Kostenfaktor wird. 

Für Kleinunternehmer, die künftig unter die 

300.000,-Schillinggrenze fallen und bei denen sich damit die Vor­

aussetzungen für den Vorsteuerabzug ändern, bedarf es noch einer 

Übergangsregelung hinsichtlich der Rückverrechnung der Vorsteuer 

bei Investitionen. Andernfalls ist nämlich zu befürchten, daß zur 

Vermeidung von Vorsteuerrückverrechnungen Kleinunternehmer wei­

terhin für die Regelbesteuerung optieren, wodurch die angestrebte 

Verwaltungsvereinfachung verlorenginge. 

Zu Art.VIII Z 2: 

Wie bereits oben zu Art.I Z 14 ausgefUhrt, erweisen sich die als 

ErleichterQDg für Kleingewerbetreibende gedachten Sonderregelun­

gen für eine umfassende Vorsteuerpauschalierung als absolut unge­

nügend. Unternehmer, deren Umsätze aus einer gewerblichen Tätig­

keit herrühren, können niemals mit dem minimalen Durchschnitts-
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satz von 1,5 % des Gesamtumsatzes hinsichtlich de Vorsteuerabzu­

ges ihr Auslangen finden. Daran ändert auch nicht die gesonderte 

Geltendmachung von Vorsteuern für Anschaffungsko 

gUtern, die S 15.000,- übersteigen. Um für Klei bis 

zu einem Umsatz von S 3 Mill. aus Tätigkeiten im des 

§ 23 EStG 88 die Vorsteuerpauschalierung einiger realitäts-

konform auszugestalten, müßte wie dies bei der pa 

lung der Betriebsausgaben schon gefordert wurde, ein wesentlich 

höherer Vorsteuerprozentsatz erwogen werden, de mindestens 5 % 
betragen sollte. Andernfalls ist zu erwarten, da 

lung, welche eine Ausuferung von Pauschalierungsv 

hindern helfen sollte, in der Praxis überhaupt ~
die Basisrege­

rordnungen ver­

eine Bedeutung 

erlangen kann. Gesetzestechnisch wäre so vorzug en, daß die im 

Entwurf vorgesehene Vorsteuerpauschalierung für aus Tä-

tigkeiten im Sinne des § 22 EStG 88 bestehen bl daneben 

für Umsätze aus Tätigkeiten gemäß § 23 EStG 88 ei e erhöhte Vor-

steuerpauschalierung im genannten Ausmaß von min 

miert wird. 

Zu der im § 14 Abs. 1 Z 2 des Entwurfes vorgesehe 

ermächtigung für weitergehendere Vorsteuerpause 

bestimmte Gruppen von Unternehmen ist kritisch 

diese eine indirekte Umsatzermittlung aufgrund 

welche fUr bestimmte Branchen wesentlich 

Gegensatz dazu sieht § 23 dUStG auch die 

Rechtsverordnung Durchschnittssätze für 

er oder die Grundlagen ihrer Berechnung festzusetz 

kammer muß, wie ~chon mehrfach betont, darauf be 

Verordnungsermächtigung sich nicht nur auf 

nor-

n Verordnungs­

lierungen für 

zumerken, daß 

n Indikatoren, 

ht abdeckt. Im 

durch 

ichtende Steu­

Bundes­

daß die 

nittssätze für 

abziehbare Vorsteuern erstreckt, sondern paUSChale Er-

mittlung des Umsatzes mitberücksichtigt. Für den F einer indi-

rekten Umsatzermittlung ist zu Kontrollzwecken Rechnungen, 

die zum Vorsteuerabzug berechtigten, eine geson erte Aufbewah­

rungspflicht der Rechnungsdurchschriften vorzuseh n, wodurch die 

Kontrollmöglichkeiten der Finanzverwaltung gewahrt bleiben. 
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Zu Art.VIII Z 5: 

Die vorgesehene Bindunp,sfrist von zwei Kalenderjahren bei einer 

Inanspruchnahme von Durchschnittssätzen erscheint wenig sinnvoll, 

da zur Vermeidung von unerwünschten Gestaltungen die Wartezeit 

von fünf Kalenderjahren für den möglichen Wiedereinstieg vollauf 

genügt. Im § 23 Abs. 3 dUStG ist vorgesehen, daß der Antrag nur 

mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres widerrufen werden 

kann, was sich auch fUr die österreichische Regelung anbietet. 

Zu Art.VIII Z 9: 

Die Möglichkeit, daß Unternehmer für jeden Betrieb, mit dem sie 

nicht buchfUhrungspflichtig sind, die Istbesteuerung beantragen 

können, ist zu begrüßen, womit auch eine langjährige Forderung 

der gewerblichen Wirtschaft erfüllt wird. 

Zu Art.VIII Z 10: 
Im § 18 Abs. 9 müßte zusätzlich zur Befreiung von der Aufzeich­

nungspflicht bei der Berechnung der Vorsteuer nach Durchschnitts­

sätzen auch eine solche für die Aufzeichnung von Umsätzen, wenn 

diese aufgrund einer entsprechenden Verordnung indirekt ermittelt 

werden können, vorgesehen werden. 

Zu Art.VIII ZZ 11 und 12: 

FUr die Abgabe von Voranmeldungen und die Entrichtung der Umsatz­

steuer wird in Entsprechung mit anderen abgabenrechtlichen Fäl­

ligkeitsterminen der 25. Tag des auf einen Kalendermonat (Voran­

meldungszeitraum) folgenden Kalendermonats bestimmt. Dies führt 

im Fall der Umsatzsteuer in der Praxis insofern zu Schwierigkei­

ten, weil eine relativ l<urze Zei tspanne für die buchhaI terische· 

bzw. aufzeichnungsmäßige Aufarbeitung der Vorsteuern und der Um­

sätze und somit für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage bzw. 

der Zahllast zur VerfUgung steht. Durch diese neue Regelung wird 

auch § 131 Abs. 1 Z 2 BAO unterlaufen, in dem es u.a. ausdrück­

lich heißt, daß die Führung von Büchern und Aufzeichnungen dann 
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zeitgerecht ist, wenn rliese spätestens ein Mo at und zehn Tage 

nach Ablauf des Kalendermonates erfolgt. 

Spezielle SChwierigkeiten ergeben sich durch ie neue Regelung 

fUr eiie Einfuhrumsatzsteuer. Die Einfuhrumsatzst uer kann nun nur 

noch insoweit bereits als in den Kalendermonat allend angesehen 

werden, der dem Kalendermonat ihrer Entrichtung vorausgeht, als 

sie bis zum 20. eines Kalendermonats entricht t wurde. Dadurch 

würde nun die Schwierigl<ei teintreten, daß buc haI terisch rele­

vante Vorgänge innerhalb eines bestimmten Mon ts steuerverrech­

nungstechnisch zum Teil dem einen und zum Teil dem anderen Monat 

zugeordnet werden mUßten, was eine erhebliche 

lastung bedeutet und auch entsprechende Fehlerq 

kann. Die Bundeskammer ersucht daher, die 

Frist zur Abgabe der Voranmeldung und zur 
, 

hervorrufen 

KUrzung der 

der Umsatz-

steuer und insbesondere die Fristenregelung ~r Geltendmachung 

der abziehbaren Einfuhrumsatzsteuern noch einmal zu überdenken. 

Die Bundeskammer nimmt die Änderungen des Umatzsteuergesetzes 

zum Anlaß, daran zu erinnern, daß sie seit lan em einige WUnsche 

steuertechnischer Natur, welche fUr die gewe bliche Wirtschaft 

große Bedeutung haben, beim BMfF angemeldet ha. Auf die Notwen-

digkeit einer EG-konformen Vorsteuererstattung Ausland an-

sässige Unternehmer wurde bereits in den allge Bemerkungen 

hingewiesen und auch auf den Umstand, daß das Fehlen einer sol­

chen Regelung den österreichischen Unternehmern laufend Nachteile 

und Schwierigkeiten bei der Mehrwertsteuererst ttung in bestimm­

ten EG-r·U tgliedsländern beschert. Es darf an dieser Stelle noch­

mals darauf aufmerksam gemacht werden, daß da Abwarten bis zum 

Beitritt Österreichs zur EG in dieser Angelegen eit völlig unver­

ständlich ist und es immer schwieriger wird, en heimischen Un­

~ernehmern das Zögern der ~inanzverwaltung zu e 
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Mit Eingabe vom 15.11.1990 wurden weiters Erleichterungsvorschlä­

ge betreffend die Be- und Verarbeitung von Gegenständen in der 

Ausfuhr sowie die umsatzsteuerbefreite Abwicklung von Ausfuhrlie­

ferungen unterbreitet, die im deutschen Umsatzsteuergesetz reali­

siert wurden und denen ebenfalls ohne Angabe von Gründen nicht 

nähergetreten wird. Da es sich hiebei um Änderungen handelt, die 

zu keinen Aufkommensminderungen fUhren, wird dringend gebeten, 

diese anläßlich der Steuerreform 1993 endlich umzusetzen. 

Schließlich wird angeregt, in Anbetracht der großzUgigen Baga­

tellregelung im Art. VIII Z 1 (§ 6 Z 18) auch den Grenzbetrag fUr 

die vierteljährliche Abgabe von Voranmeldungen im § 21 Abs.2 UStG 

entsprechend anzuheben, mindestens jedoch auf S 500.000,-. 

Die Bundeskammer erwartet, daß die in § 10 Abs.2 Z 4 verankerte 

Ungleichbehandlung von Wein zu lasten der gewerblichen Unterneh­

mer endlich beseitigt wird. 
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Art. IX,Normverbrauchsabgabegesetz 

Zu Art.IX Z 1: 

Der zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen z~gunsten des aus­

ländischen Fahrzeughandels vorgesehene Zuschlag ~on 20% zur Norm­
! 

verbrauchsabgabe wird begrüßt. 

I 
In diesem Zusammenhang erlaubt sich die Bundes~irtschaftskammer 

I 
daran zu erinnern, daß bei Vorgesprächen mit Ver~retern des Bun-

desgremiums des Fahrzeughandels AbgrenzungsVOrsC~läge hinsicht­

lich des Ausscheidens bestimmter Sachverhalte rus der NoVA be­

treffend den nachträglichen Einbau von Kfz-zube~ör unterbreitet 

wurcen, die vom Bundesministerium einer näheren prüfung unterzo­

gen werden sollten. Wie bereits mit Eingabe vom ~5.1.1993 darge­

legt, ersucht die Bundeswirtschaftskammer zur verreidUng weiterer 

Rechtsunsicherheiten um baldige erlaßmäßige Erledfgung. 

I 

Des weiteren hat die Bundeswirtschaftskammer Schreiben vom 
1.6.1993 die Eingabe ihrer Bundessektion Gewerbe I und Handwerk an 

das BMfF befürwortend weitergereicht, in der mtt ausführlicher 

sachlicher Begründung versehen der Wunsch nach Bffreiung von Be-
stattungsfahrzeugen von 

schaftskammer ersucht, 

brauchsabRabegesetzes 

der NoVa beantragt wurde. i Die Bundeswirt-
I 

anläßlich der Novellier~ng des Normver-
I 

einen entsprechenden Befr$iungstatbestand 
I 

im § 3 NOVRG aufzunehmen. 
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Art.XI,Bewertungs~esetz 

Zu Art.XI ZZ 1 und 2: 

Die Änderungen in den §§ 20 und 21 Bewertungsgesetz betreffen den 

Wegfall der Durchführung von Hauptfeststellungen des Betriebsver­

mögens bzw. die damit einhergehende Entbehrlichkeit von Wertfort­

schreibungen beim Betriebsvermögen. Durch die Abschaffung der 

Vermögensteuer und des Erbschaftssteueräquivalents sollte es ei­

gentlich keinen Anwendungsfall für Einheitswertfeststellungen des 

Betriebsvermögens mehr geben, sodaß die diesbezüglichen Ausfüh­

rungen in den Erläuterungen, daß in Zukunft nur noch in Einzel­

fällen, bei allfälligem steuerlichen Bedarf, betriebliche Ein­

heitswerte festgestellt werden, nicht ganz verständlich erschei­
nen. 
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Art.XIV,Gebtihrengesetz 

Zu Art.XIV Z 2: 

Die im Zusammenhang mit dem Wegfall der Tarifpost~en 8 und 19 im § 

33 Geb.Ges. zu ändernde Bestimmung des § 20 l Z 5 sollte Anlaß 

sein, um auch Sicherungs- und ErftillungsgesChäf~'e bei Factoring­

verträgen (§ 1 Abs.1 Z 16 BWG) in die Gebtihren~reiheit einzube­

ziehen. 

Zu Art.XIV Z 3: 

Infolge der 

19) geht der 

TP 19 Abs. 3 

den. 

Bestimmung gemäß Ziffer 3 (Wegfall ~on § 33 TP 8 und 

in § 33 TP 21 Abs. 3 Z 3 enthaltene ~erweis auf § 33 

ins Leere. Dies sollte entsprechend bereinigt wer-
! 
li 

Die vorliegende Novelle bietet Gelegenheit, eini~e in § 33 Gebüh­

rengesetz enthaltene Verweise auf das Ausfuhrför~~rungsgesetz und 

das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz zu aktu~~isieren, und 

zwar: 

TP 20 Abs. 2 Z 4: Ausfuhrförderungsgesetz 1981 (sitta tt 1964) 

TP 21 Abs. 3 Z 4 u. 5: Ausfuhrförderungsgesetz 19~31 (statt 1964) 
TP 22 Abs. 7 Z ':> • Ausfuhrförderungsgesetz 1981 ( sl!tatt 1967) -..J. 

" 

TP 22 Abs. 7 Z 4: Ausfuhrförderungsgesetz 1981 (s~att 1964) 
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Art.XV,Versicherungssteuergesetz 

Zu Art.XV Z 1: 

Die Anhebung des Versicherungssteuersatzes für bestimmte Sachver­

sicherungen von bisher 10% auf 12% bringt für die hauptsächlich 

betroffene Wirtschaft eine beachtliche Kostenbelastung mit sieh, 

die in dieser Form nicht zu erwarten war. Das hieraus resultie­

rende Steuermehraufkommen dUrfte mit ziemlicher Sicherheit auch 

höher liegen als jenes, das aus der ursprünglich angekündigten 

Erhöhung der Versicherungssteuer bei Lebensversicherungen zu er­
warten gewesen wäre. 

Für 1994 ist in der Lebensversicherung ein Versicherungssteuer­

aufkommen von ca. S 887 Mio. zu erwarten. Bei einer Erhöhung des 

Versicherungssteuersatzes um zwei Prozentpunkte würde sich daraus 

ein steuerliches Mehraufkommen von rd. S 591 Mio. ergeben. Nach 

den für 1994 in der Schadensversicherung prognostizierten Daten 

würde ein Mehraufkommen in gleicher Höhe mit einer Erhöhung des 

Versicherungssteuersatzes um rd. einen Prozentpunkt erreicht wer­

den; selbst wenn m~n berücksichtigt, daß die Erhöhung der Versi­

cherungssteuer bei betrieblichen Schadensversicherungen zu einer 

Verminderung der Steuerleistungen in anderen Bereichen 

(z.B. Einkommensteuer) führt, reicht eine Steuersatzerhöhung um 

1% aus, um Mehreinnahmen in der ursprünglich vorgesehenen Höhe zu 
bewirken. 

Die Bundeswirtschaftskammer vertritt daher die Auffassung, daß 

die Erhöhung der Versicherungssteuer auf Sachversicherungen nur 

dann vorgenommen werden sollte, wenn sich dies zur Finanzierung 

der Steuerreform als absolut unumgänglich erweist. Es darf nicht 

übersehen werden, daß die hohe Versicherungssteuer einen kosten­

mäßigen Wettbewerbsnachteil der heimischen Wirtschaft gegenüber 

ihren ausländischen Konkurrenten bedeutet, der keinesfalls eine 

vernachlässigbare Größe darstellt. Sollte von einer Erhöhung 

nicht ebgerückt werden, so kann dies seitens der Bundeswirt-
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wenn die.e sich auf einen 
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Art.XVI,Kapitalverkehrsteuergesetz 

Zu Art.XVI Z 1: 

Der Wegfall der Händler-BUSt ist eine wichtige, begrüßenswerte 

Maßnahme, dennoch wird die Forderung auf gänzliche Beseitigung 

der BUSt aufrecht erhalten werden. 

In Angleichung an die Rechtslage in der BRD sollte auch die Kun­

den-Börsenumsatzsteuer abgeschafft werden. Dies gilt gleicherma­

ßen auch für die Gesellschaftssteuer von 2 %, damit NeugrUndungen 

und Kapi talerhöhungen zur Verbesserung der Risikokapi talstruI<tur 

der österreichischen Volkswirtschaft nicht verkehrsteuerlieh be­

lastet werden. 

Bei dieser Gelegenheit sollte jedoch auch § 24 KVG, der die Händ­

ler definiert und völlig veraltet ist, modernisiert werden, da er 

eine ungerechtfertigte Differenzierung zwischen Wien und den üb­

rigen Bundesländern schafft. Es ist nicht einzusehen, warum in 

Wien nur diejenigen Kaufleute als Händler gelten, die gewerbsmä­

ßig Geschäfte über Wertpapiere betreiben, während außerhalb Wiens 

jeder als Händler gilt, der gewerbsmäßige Bankgeschäfte betreibt. 

Somit kann in Wien eine Factoring-Gesellschaft nie Händler wer­

den, während sie es in den Bundesländern kraft Gesetzes ist 

(Bankgeschäft nach § 1 Ahs. 2 Z 13 K\IlG). Ebensowenig ist einsich­

tig, warum am Sitz einer Wertpapierbörse eine Händlerliste ge­

führt werden muß, während an a.nderen Plätzen eine solche nicht 

erforderlich ist. Der darin zum Ausdruck kommende Gedanke, daß an 

einem Börseplatz offenbar auch Nichtbanken Händler sein können, 

muß seit dem Kreditwesengesetz (außer für die an einer Börse zu­

gelassenen Freien flIakler) als Uberholt gelten. 

Nach der Meinung der Bundeskammer widerspricht die alte Definiti­

on dem Gleichheitsgrundsatz auch deshalb, weil eine Bank in Wien 

zur Erlangung des "Händlerstatus" Antrag auf Börsenmitgliedschaft 

(mit den hiermit verbundenen Kosten) stellen muß, ein Bundeslän­

derinstitut hingegen nicht. 
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Einzip; sinnvolle Defini tion des Händlerbegriffes 1I ist die konzes­

sionsmäßig erlaubte, [r,ewerbsmäßige Ausübung von 'fertpapierhan­

deisgeschäften ohne weitere, den Gleichheitsgrun4satz störende 

Voraussetzungen. Der neue Händlerbegriff sollte ~omit wie folgt 

abgefaßt werden: 
1 
! 

"Als Händler gelten Personen, die nach dem Bankwesengesetz eine 

Konzession gemäß 

§ 1 Abs. 1 Z 5 

Z 7 

Z 9 

Z 10 

Z 11 

Z 13 

Z 14 

Z 15 

(Depotgeschäft) 

(Handel auf eigene oder fremde Rechnung 

(Wertpapieremissionsgeschäft) :1 
I 

(sonstiges WertpaPieremiSSiOnsg1,schäft) 

(Loroemissionsgeschäft) 

(Investmentgeschäft) 

(Beteiligungsfondsgeschäft) 

(Kapitalfinanzierungsgeschäft) 

I 
J 

. . . ) 

haben, sowie jene Personen, die an einer inländisbhen, staatlich 

anerkannten Wertpapierbörse als Vermi ttler tätig ilsind (Sensale 

und Freie Makler)." 

Zu Art.XVI Z 2: 

Im Hinblick auf die Befreiung der Wertpapierleihe: (Ziffer 2) wäre 

es angebracht, fUr Wertpapier-Pensionsgeschäfte,j die wirtschaft­

lich der Wertpapierleihe sehr nahe stehen, ebenfa,Jls eine analoge 

Befreiungsbestimmung vorzusehen. 
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Art.XXIII,Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

Zu Art. XXIII Z 1 

Die im § 41 Abs. 2 vorgsehene Einbeziehung der wesentlich betei­

ligten Personen im Sinne des § 22 Z 2 EStG 88 ist nicht gerecht­

fertigt und wird von der Bundeskammer abgelehnt. Es ist schwer 

verständlich, daß wesentlich Beteiligte einerseits von der lohn­

steuerlichen Behandlung ihrer Bezüge ausgeschlossen bleiben, aber 

hinsichtlich der Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds und 

auch bei der Kommunalsteuer erfaßt werden. Diese Regelung ist 

auch mit den Bestrebungen zur Vereinfachung der Lohnverrechnung 

nicht vereinbar. 

Zu Art.XXIII Z 4 

Die vorgesehene Übereinstimmung der Freigrenzen bzw. Freibeträge 

im Familienlastenausgleichsgesetz und im Kommunalsteuergesetz ist 

aus Vereinfachungsgründen zu begrüßen. Wie schon bereits an ande­

rer Stelle angemerkt, stellt die erhöhte Kommunalabgabe in Ver­

bindung mit anderen lohnabhängigen Abgaben vor allem für jene 

kleinen dienstleistungsintensiven Betriebe, die aus der Abschaf­

fung der Gewerbeertragsteuer und der Vermögensteuer kaum Entla­

stungseffekte erzielen ~önnen, eine Härte dar, die es unbedingt 

zu mildern gilt, wenn eine Ausgewogenheit bei der Neuverteilung 

der Steuerlasten gewahrt bleiben soll. Die Bundeskammer beantragt 

daher, daß der Freibetrag und die Freigrenze, die schließlich 

seit dem 31.12.1977 nicht mehr valorisiert worden sind, spürbar 

angehoben werden. Nach den Vorstellungen der Bundeskammer sollte 

der Freibetrag S 30.000,-- und die Freigrenze S 50.000,-- betra­
gen. 
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Art.XXIV, BundesabgabenordnunR 

Zu Art.XXIV Z 2: 

Die Verkürzung der für die Qualifizierung von Bauausführungen und 

~10ntagen als Betriebsstätte relevanten Frist im § 29 Abs. 1 lit. 

c) BAO von derzeit 12 Monaten auf 6 Monate wird von der Bundes­

kammer wegen der sich für das zWisChenstaatliche Steuerrecht er­

gebenden Folgen abgelehnt. Wie schon im allgemeinen Teil ange­

merkt, steht die verkürzte Frist im Widerspruch zu den einschlä­

gigen Richtlinien im OECD-Musterabkommen und mirde es bei neuen 

Abkommen auf dem Gebiet der Vermeidung von Doppelbesteuerungen 

bzw. bei Abkommensrevisionen sehr erschweren, die 12-Honatefrist 

bei BauausfUhrungen und Montagen durchzusetzen bzw. zu halten, 

wenn schon im österreichischen innerstaatliChen Recht auf eine 

6-Monatefrist Ubergegangen wird. Eine verkürzte Frist, welche in 

größerem Umfang in Doppelbesteuerungsabkommen Eingang fände, be­

deutet, daß in Österreich ansässige Unternehmen bei Bauausführun­

gen und Montagen im Ausland wesentlich früher einer ausländischen 

Besteuerung ausgesetzt werden, was in vielen Fällen sicher nicht 
vorteilhaft ist. 

Zu Art.XXIV Z 5: 

Die Änderung des § 125 BAO betreffend die abgabenrechtlichen Be­

stimmungen über die Buchführungspflicht ist durchaus zu begrüßen, 

insbesondere der Wegfall der Gewinngrenze und der Einheitswert­

grenze für gewerbliche Betriebe. Auch die Anhebung der verblei­

benden Umsatzgrenze, die generell 5 HilI. S und für den 

Lebensmi ttel- und Gemischtwarenhandel 8 r.UII. S betragen soll, 

ist eine sehr positiv zu wertende Erleichterung. Ein Vorteil ist 

auch die Betriebsbezogenheit der neuen Umsatzgrenze, die verhin­

dert, daß bei Unterhalt mehrerer Betriebe durch einen Unternehmer 

in aller Regel sofort Buchführungspflicht eintritt. Die Einbezie­

hung des Umsatzes aus im Ausland ausgeführten Leistungen bewirkt 

Jedoch insbesondere bei Unternehmen im grenznahen Bereich und bei 

Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig werden, wie z.B. Un-
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ternehmen der Verkehrswirtschaft, eine Kompensation der Erhöhung 

der Umsatzgrenze und wird daher von der 9undeskammer abgelehnt. 

Sollte aus grundsätzlichen ErVli=igungen von der Einbeziehung um­

satzsteuerlich nichtsteuerbarer Auslandsumsätze nicht abgegangen 

werden, so wäre durch eine entsprechende Verordnungsermächtigung 

Vorsorge zu treffen, daß fUr Betriebe mit hohem Anteil an Aus­

landsumsätzen eine Erhöhung der Ruchfiihrungsgrenze im Verord­

nungsweg festgesetzt werden J<ann. Eine solche Verordnungsermäch­

tigung hätte zudem den Vorteil der ßrößeren Flexibilität sowohl 

hinsichtlich zukünftiger Anpassungen als auch hinsichtlich not­

wendiger Sonderregelungen für bestimmte Branchen, wie dies für 

den Lebensmittel- und Gemischtwarenhandel im Gesetz selbst vorge­
sehen ist. 

Zu Art.XXIV Z 7: 

Die VerkUrzung der Bemessungsverjährungsfrist für Zwangsstrafen 

von 5 Jahren auf ein Jahr wird positiv beurteilt. Dies schon des­

wegen, weil damit die Verjährungsfrist jener für Ordnungsstrafen 
angeglichen wird. 

Zu Art.XXIV Z 8: 

Die Erhöhung des für das Unterhleiben einer Festsetzung von Säum­

niszuschlägen maßgeblichen Grenzbetrages der Bemessungsgrundlage 

von S 4.000,- auf S 10.000,- wird begrüßt. Es wird damit auch ei­

nem Wunsch der Bundeskammer, der mit Eingabe vom 26.3.1992 vorge­

bracht wurde, entsprochen. Unter Bezugnahme auf diese Eingabe er­

sucht die Bundeskammer, zur Vermeidung weiterer Härtefälle auch 

die im § 211 Abs. 2 BAO vorgesehene Respirofrist für den unbaren 

Zahlungsverkehr von 3 auf 4 Tage zu erstrecken. 
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Die Bundeskammer nimmt die Novellierung der BAO zum Anlaß, um in 

Anbetracht der angespannten Wirtschaftslage, die viele Unterneh­

men vor Liquiditätsprobleme stellt und im Hinblick auf die sich 

erst in jüngster Zeit beruhigende Hochzinsphase eine Erleichte­

rung der Stundungszinsenregelung im § 212 Abs. 2 BAO zu beantra­

gen. Die derzeit geltende Regelung eines Zinssatzes von 6 % über 

dem Eskontzinssatz der Oesterreichischen Nationalbank hat sich 

für weite Bereiche der Wirtschaft als nicht verkraftbar erwiesen, 

da zum Teil sogar das marktübliche Sollzinsenniveau überschritten 

wurde. Die Bundeskammer stellt daher den Antrag, die Stundungs­

zinsenregelung wieder auf ein verträglicheres Maß zurückzuführen 

und die Stundungszinsen nur noch in der Höhe von 4 % über dem im 

Zeitpunkt des Zahlungsaufschubes geltenden Zinsfuß für Eskontie­

rungen der Oesterreichischen 

Nationalbank zu bemessen. 

Die Bundeskammer ersucht um Berücksichtigung ihrer Anregungen. 

Wunschgemäß werden dem Präsidium des Nationalrates nach 

Vervielfältigung dieser Stellungnahme 22 Exemplare zugesendet 

werden. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Präsident: 

Leopold Maderthaner 

De 
./ 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswIrtschaftskammer ,6.' 045 Wien Postfach 197 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachncht vom 

GZ 140403/2-IV/14/93 
22.7.1993 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter Bitte Durchwahl beachten 

Fp 562/93/BF/Z/Dh. Tel. 501 Cfj/ 4267 
Dr.Bauer/Dr.Zacherl F~ 502 00/ 259 

Steuerreform 1993/ Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem eine Kommunalsteuer erhoben wird 
(Kommunalsteuergesetz 1993) 

Datum 

31.08.93 

Die Bundeswirtschaftskammer beehrt sich, zu dem mit Note vom 

22.7.1993, GZ 14 0403/2-IV/14/93, übermittelten Entwurf eines 

Kommunalsteuergesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

A) Allgemeines 

Die neue Kommunalsteuer ist als Bestandteil des Steuerreformpa­

ketes (vgl. dazu die Stellungnahme der Bundeskammer zum Entwurf 

eines Steuerreformgesetzes 1993) eine Gegenfinanzierungsmaßnah­

me für den Entfall der Gewerbesteuer, hier insbesondere zur Ge­

meindefinanzierung. 

Die Erhöhung des Steuersatzes ist jedoch in Anbetracht des im 

internationalen Vergleich bereits iiberdurchschnittlich hohen 

Niveaus der Lohnnebenkosten äußerst problematisch. Dies er- . 

scheint der Bundeskammer nur im Gesamtzusammenhang mit den Ent­

lastungsmaßnahmen der Steuerreform vertretbar, als isolierte 

Maßnahme müßte eine Steuersatzanhebung entschieden abgelehnt 

werden. 

Wiedner Hauptstraße 63 
A·1045 Wien 

Telex i, '871 BUKA Telegrammadresse 
BUWIKA 

Credltanstalt· Bankverein 
Konto Nr. 0020·95032/00 
BLZ ~ 'CXXl 

DVR 
0043010 
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Aus dieser Wertung resultiert auch die Forderung der Bundeskam­

mer, daß fUr jene ihrer Mitglieder, die aus den Struktureffek­

ten der Steuerreform typischerweise keinen oder einen nur sehr 

geringen Entlastungseffekt erwarten können, durch eine Anhebung 

des Freibetrages und der Freigrenze ein gewisser Ausgleich ge­

schaffen wird. Dies erscheint um so dringender geboten, als 

durch die - im Vergleich zur bisherigen Lohnsummensteuer - ge­

plante Erweiterung der Bemessungsgrundlagen auch ohne die Anhe­

bung des Steuersatzes im Vergleich zum status quo ein höheres 

Aufkommen zu erwarten ist, aus dem der geforderte Entlastungs­

effekt für Kleinbetriebe finanziert werden kann. 

Die Bundeskammer verkennt nicht, daß aus der geplanten Anglei­

chung der Bemessungsgrundlagen für Kommunalsteuer und Dienstge­

berbeitrag zum Familienlastenausgleich Verwaltungsvereinfachun­

gen auf betrieblicher Ebene resultieren; ein wesentlicher Ent­

bürokratisierungseffekt würde aber erst dadurch erzielt, daß 

schon ab 1994 - losgelöst von den Forderungen der Bundeskammer 

zur Vereinfachung der Lohnverrechnung - zumindest für Kommunal­

steuer und Dienstgeberbeiträge die einheitliche Einhebung durch 

das Finanzamt durchgeführt wird. Das würde insbesondere auch 

für Unternehmen mit Betriebsstätten in mehreren Gemeinden ge­

genüber den im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen den Verwal­

tungsaufwand wesentlich verringern. 

Im Zusammenhang mit der Gemeindefinanzierung stellt die Bundes­

kammer aber auch fest, daß spätestens mit dem Beitritt zu den 

Europäischen Gemeinschaften neue Grundlagen für die Finanzie­

rung dieser Gebietskörperschaften gefunden werden mUßten: Die 

Beibehaltung der Getränke- und Speiseeisabgabe ist im Binnen­

markt in den grenznahen Regionen zu Deutschland und Italien 

wirtschaftlich nicht länger vertretbar, sollen nicht Handels­

und Tourismusbetriebe (und nicht zuletzt auch die Standortge­

meinden) durch diesen Konkurrenznachteil ernstlich geschädigt 

werden. Bei der Schaffung neuer Grundlagen müßte dann darnach 
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getrachtet werden, den Steuersatz der Kommunalsteuer wieder zu 

senken. 

B) Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes: 

Zu § 2 Abs. 2: 

Im § 2 Abs. 2 werden an Kapitalgesellschaften wesentlich Betei­

ligte im Sinne des § 22 Z 2 EStG 88 als Dienstnehmer bezeich­

net, gleichwohl sie einkommensteuerlieh Bezieher von Einkünften 

aus selbständiger Arbeit sind. Die Bundeskammer spricht sich 

genauso wie beim Entwurf zum Familienlastenausgleichsgesetz ge­

gen diese legistische Inkonsequenz aus. § 2 Abs. 2 des Entwur­

fes hätte daher ersatzlos zu entfallen. 

Zu § 3 Abs. 3: 

In § 3 Abs. 3 wird bei der Umschreibung des Unternehmensbe­

reichs der Körperschaften öffentlichen Rechts § 2 Abs. 3 UStG 

1972 übernommen. Übersehen wurde jedoch, daß § 2 Abs. 3 UStG 

1972 durch § 2 Abs. 4 Z 2 UStG 1972 eine wesentliche Ergänzung 

erfährt. Demnach gilt als gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 

auch die Tätigkeit des Bundes, soweit sie in der Beförderung 

von Personen im Linien- und Gelegenheitsverkehr sowie in der 

Lieferung von Fernsprech-Nebenstellenanlagen durch die Post 

oder in der Duldung der Benützung von Bundesstraßen gegen ein 

bundesgesetzlieh vorgesehenes Entgelt besteht. Die Erfassung 

der Tätigkeit des Bundes, soweit sie in der Beförderung von 

Personen im Linien- und Gelegenheitsverkehr der Post besteht, 

erfolgte, um eine Verzerrung der Wettbewerbsverhältnisse gegen­

über anderen Beförderungsunternehmern zu verhindern (siehe Kom­

mentar zur Mehrwertsteuer von Kranich, Siegl und Waba zu § 2 

Randnummer 488). 
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Aus den genannten Gründen müßte die Regelung des § 2 Abs. 4 

Z 2 UStG 1972 in § 3 des Kommunalsteuergesetzes 1993 - sei es 

als Ergänzung des Abs. 3 oder wie im Umsatzsteuergesetz 1972 

als Abs. 4 - übernommen werden. 

Zu § 4 Abs. 2: 
Zur Vermeidung von unsachgerechten Mehrfacherfassungen sollte 

bei Schiffahrtsunternehmen wie nach dem geltenden Gewerbe­

steuergesetz 1953 (§ 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 2) - beim Fehlen ei­

ner im Inland gelegenen festen örtlichen Anlage oder Einrich­

tung grundsätzlich vom inländischen Heimathafen ausgegangen 

werden und nur dann, wenn auch ein solcher fehlt, der inländi­

sche Ort, an dem ein Schiff in einem Schiffsregister eingetra­

gen ist, als Betriebsstätte gelten. 

Zu § 5 Abs. 1: 
In Entsprechung zu dem beantragten Entfall von § 2 Abs. 2 des 

Entwurfes sind aus der Bemessungsgrundlage Gehälter und sonsti­

ge Vergütungen jeder Art im Sinne des § 22 Z 2 EStG 88 auszu-

scheiden. 

Nach den Erläuterungen sind im Sinne der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes im Ausland eingesetzte Arbeitnehmer 

einer inländischen Betriebsstätte dann nicht zuzurechnen, wenn 

sie mit einer im Ausland gelegenen Betriebsstätte Uberwiegend 

betrieblich verbunden sind. Diese Bestimmung sollte im Gesetz 

klar festgelegt werden und auf solche Fälle erweitert werden, 

in denen eine Betriebsstätte eines Tochterunternehmens des in­

ländischen Arbeitgebers (z.B. mindestens 50 %ige Beteiligung) 

vorliegt. 

Zu § 7 Abs. 4: 
Wie bereits vorstehend hervorgehoben wurde, sollten Schiff-

fahrtsunternehmen, die im Inland eine feste örtliche Anlage 

oder Einrichtung zur Ausübung des Unternehmens nicht unterhal-
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ten, in der Gemeinde, in der die Heimathäfen der Schiffe gele­

gen sind, der Kommunalsteuer unterlier,en und nur dann, wenn 

auch ein inländischer Heimathafen fehlt, in der Gemeinde erfaßt 

werden, in der die Schiffe in einem inländischen Schiffsregi­

ster eingetragen sind. Anderenfalls Mirde es in Fällen, in wel­

chen ein Schiff in einem inländischen Schiffsregister eingetra­

gen ist und einen inländischen Heimathafen hat, der nicht in 

der Gemeinde des Schiffsregisters liegt, zu einer - keineswegs 

sachgerechten und völlig unnötigen - Zerlegung der Bemessungs­
grundlage kommen. 

Zu § 8: 

Zu den Befreiungstatbeständen wird angemerkt, daß eine Reihe 

kleinerer Unternehmen, die bisher aus sachlichen Gründen von 

der Lohnsummensteuer befreit waren, und denen es besonders 

schwerfällt, die neue Kostenbelastung wirtschaftlich zu ver­

kraften, nunmehr von der Kommunalabgabe getroffen werden sol­

len. Wenn auch der Gesetzentwurf so konzipiert wurde, daß es 

tunlichst kaum Ausnahmen geben soll, so erlaubt sich die Bun­

deskammer dennoch, Ruf einige wenige Härtefälle aufmerksam zu 

machen, bei denen eine Steuerbefreiung erwogen werden sollte. 

Der Fachverband der Kraftfahrschulen hat zutreffend hervorgeho­

ben, daß die geplante Kommunalsteuer für die Fahrschulwirt­

schaft eine zusätzliche Steuerbelastung bedeutet, weil die 

Kraftfahrschulen bisher von der Gewerbesteuer und von der Lohn­

summensteuer befreit waren. Aufgrund der derzeitigen wirt­

schaftlichen Situation der österreichischen Fahrschulwirtschaft 

- österreichweit nahmen die Umsätze 1993 im Verhältnis zum Ver­

gleichszeitraum des Jahres 1992 um durchschnittlich 50 % ab _ 

erblickt der Fachverband der Kraftfahrschulen im vorliegenden 

Entwurf des Kommunalsteuergesetzes eine abzulehnende Belastung. 
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Da die Tätigkeit der Fahrschulen auf die Ausbildung und Ver-

kehrserziehung der FahrschUler 

kehrssicherheit" gerichtet ist 

unter der Prämisse der "Ver­

und somit wohl im öffentlichen 

Interesse liegt, ersucht der Fachverband der Kraftfahrschulen 

um die Aufnahme einer Ausnahmebestimmung (Steuerbefreiung in 

§ 8) für die Fahrschulwirtschaft. 

Die kleinen Versicherungsvereine haben ihrem eingeschränkten 

Geschäftsumfang entsprechend eine rechtliche Sonderstellung in­

nerhalb der Versicherungswirtschaft. Diesem Umstand hat der Ge­

setzgeber bisher durch verschiedene Begünstigungen stets Rech­

nung getragen. So sind kleine Versicherungsvereine u. a. zu 2/3 

von der Gewerbesteuer (also sowohl von der Gewerbeertragsteuer 

als auch von der LOhnsummensteuer) befreit. Sie werden deshalb 

durch die Steuerreform zufolge ihrer Sonderstellung nicht wie 

andere Bereiche der Wirtschaft spürbar entlastet werden. 

Um eine einseitige Verschlechterung für diese Berufsgruppe ent­

gegen den Zielsetzungen der Steuerreform zu vermeiden, sollte 

deshalb vorgesorgt werden, daß diese bisherige Begünstigung bei 

der Gewerbeertrags- und Lohnsummensteuer auch auf die kUnftige 

Kommunalsteuer Ubertragen wird. Eine solche Berücksichtigung 

entspräche im Ubrigen auch der Regelung, wie sie fUr die Öster­

reichischen Bundesbahnen und die gemeinnützigen Krankenanstal­

ten, welche bisher ebenfalls BegUnstigungen bei der Körper­

schaftsteuer hatten, getroffen wurde. 

Eine Übernahme der bisherigen Befreiung entsprechend § 2 Z 10 

Gewerbesteuergesetz in den § 8 des Kommunalsteuergesetzes soll­

te daher in Betracht gezogen werden. 

Da auch die Lottokollekturen und Geschäftsstellen der Klassen­

lotterie bisher sowohl von der Gewerbeertragsteuer als auch von 

der Lohnsummensteuer aus triftigen Gründen ausgenommen waren 

und eine SchlechtersteIlung dieser Berufsgruppen völlig unge-
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rechtferti~t ist, wird heantragt, daß die bisherige Befreiung 

nach § 2 Z 1 Gewerbesteuergesetz auf die künftige Kommunalsteu­

er in § 8 Ubertragen wird. Es handelt sich hier um Bereiche, 

bei welchen Preise und Rabatte durch den Staat festgelegt wer­

den und keinen marktwirtschaft lichen Bewegungsspielraum auf der 

Verkaufsseite zulassen. Alle Kostenerhöhungen - und sei es auch 

nur zufolge der Inflation gehen deshalb voll zu Lasten der 

Erträge der Unternehmungen. Diesem Umstand hat der Gesetzgeber 

bisher u. a. auch durch die Befreiung von Gewerbeertragsteuer 

und Lohnsummensteuer stets Rechnung getragen. 

Zu § 9: 

In Anbetracht des Umstandes, daß die neue Kommunalabgabe, wel­

che mit einem Prozentpunkt über der bisherigen Lohnsummensteuer 

liegt, jene dienstleistungsintensiven Kleinunternehmer, die ty­

pischerweise aus dem Wegfall der Gewerbeertragsteuer und der 

Vermögensteuer kaum einen abgabenentlastenden Effekt erwarten 

dürfen, besonders trifft, erweist sich eine Erhöhung des in 

Aussicht genommenen Freibetrages und der Freigrenze als unbe­

dingt notwendig, zumal auch hier ein erheblicher Valorisie­

rungsbedarf gegeben ist. Die Anhebung ist hier vor allem auch 

deswegen notwendig, weil Lehrlingsentschädigungen neu in die 

Bemessungsgrundlage einbezogen werden. In Analogie zum Fami­

lienlastenausgleichsgesetz wird auch hier eine Anhebung des 

Freibetrages auf 30.000,- S und der Freigrenze auf 50.000,- S 

gefordert. Nicht einsichtig ist auch, daß die Freibetragsrege­

lung verlorengehen soll, wenn ein Kleinunternehmer, aus welchen 

Gründen auch immer, mehr als eine Betriebsstätte unterhält. 

Zu § 10: 

Entschieden abgelehnt wird die Regelung, wonach bei mehrge­

meindlichen Betriebsstätten der Steuerpflichtige die Abgabe für 

jede beteiligte Gemeinde gesondert errechnen, abführen und er­

klären muß. In solchen Fällen sollte grundsätzlich das Finanz­

=unt der Betriehsstätte zuständig sein und die entsprechenden 
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Anteile auf die Gemeinden aufteilen. Die vorgesehene Regelung 

würde eine erhebliche administrative Belastung für jene Unter­

nehmen bedeuten, die über solche Betriebsstätten verfügen. 

Keinesfalls erscheint es Rkzeptabel, daß nur Gemeinden Anträge 

auf Zerlegung durch das Finanzamt stellen dürfen. 

Sollte dem Wunsch des Fachverbandes der Kraftfahrschulen nach 

einer Steuerbefreiung (§ 8) nicht Rechnung getragen werden kön­

nen, so müßte jedenfalls eine praxisgerechte Regelung für den 

Fall der Abhaltung von Außenkursen geschaffen werden, weil der 

ansonst anfallende Verwaltungsaufwand den betroffenen - und von 

der Kommunalsteuer gravierend getroffenen Unternehmungen 

nicht zugemutet werden l<ann. 

Zu § 11: 

Hier ist als Frist für die Abgabe der Kommunalsteuererklärung 

Ende Februar des darauffolgenden Kalenderjahres vorgesehen. Im 

Sinne der auch sonst in der Steuerreform angestrebten Verein­

heitlichung der Termine sollte diese Frist auf den 31.3. ver­

legt werden. Abgelehnt wird von der Bundeskammer die Regelung 

im § 11 Abs.4 letzter Halbsatz, wonach im Falle der Aufgabe ei­

ner Betriebsstätte die Steuerklärung binnen zwei Wochen abzuge­

ben ist. Diese Frist ist zu kurz bemessen und sollte mindestens 

auf einen Monat erstreckt werden. 
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Die Bundeskammer ersucht um Berücksichtigung ihrer Anregungen. 

vJunschgemäß werden nach Vervielfäl tigung dieser Stellungnahme 

22 Exemplare dem Präsidium des Nationalrates übermittelt wer­

den. 

BUNDESKAMr.fER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Präsident: Der/dral sekretär: 
\ f\ 

/ \ 

Leopold Maderthaner Dr. Günter Stummvoll 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundesministerium 
fUr Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

14 0403/2-IV/14/93 
22.07.1993 

3etreff 

Bundeswirtschaftskammer 

197 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Fp 559/93/BF/Pe 
Dr. Fidelis Bauer 

Bitte Durcnwanl beacnten 

Tel 501 (J'j/ 4267 
Fax 502 06/ 259 

Steuerreform 1993 / Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Einhebung einer Kreditsteuer (Kreditsteuergesetz 1993) 

Datum 

31.08.93 

Die Bundeswirtschaftskammer beehrt sich, zu dem mit Note vom 

22.7.1993, GZ 14 0403/2-IV/14/93, übermittelten Entwurf eines 

Kreditsteuergesetzes wie fOlgt Stellung zu nehmen: 

A) Allgemeines 

Die Einführung einer allgemeinen Kreditsteuer ist Bestandteil 

des Steuerreformpakets (siehe Stellungnahme der Bundeskammer 

zum Entwurf eines Steuerreformgesetzes 1993) und steht mit der 

Abschaffung der Kredit- und DarlehensgebUhren in engem fiskali­

schem, aber auch wirtschaftlichem Zusammenhang. Soferne gene­

rell eine steuerliche Anknlipfung an die Kreditfinanzierung als 

wirtschaftspolitisch sinnvoll erachtet wird - vor allem im Ver­

gleich zu anderen Finanzierungsformen -, so ist der Systemwech­

sel von einer Abgabe ~uf Transaktionen zu einer Abgabe auf den 

Bestand wirtschafts- und steuerpolitisch grundsätzlich als 

Fortschritt zu werten. 

Durch den Systemwechsel werden aber einige Probleme aufgewor­

fen, fijr die nach Auffassung der Bundeskammer im vorliegenden 

Entwurf noch nicht ausreichend vorgesorgt ist: 

'Nlooner r-auctstraße 63 
f...- '045 'Nlen 

!siex ' ' '81' 6UKA :-eiegrammaaresse 
3UWlKA 

:=:rooltanstalt -8anKverein 
Konto Nr 0020-95032/00 
3'..2' 'CfX) 

JVR 
0043010 
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1) eine Übergangsrep,elung fUr bereits vergeblihrte Kredite. 

Grundsätzlich bedeutet die neue Kreditsteuer für alle jene 

aushaftenden Beträge, fUr die bereits Gebühren entrichtet 

worden sind, wirtschaftlich eine zusätzliche Besteuerung, 

für die es keinen argumentierbaren wirtschaftspolitischen 

Grund gibt: Ausmaß und Dauer der Zusatzbesteuerung hängen 

vom Zeitpunkt und von der Laufzeit des Altkredites ab, so 

daß sowohl vor kurzem abgeschlossene Verträge als auch län­

gerfistige Finanzierungen typischerweise einer höheren Zu­

satzbesteuerung ausgesetzt sind als - unter sonst gleichen 

Bedingungen - länger zurückliegende Verträge und kurzfristi­

ge Finanzierungen. Das erscheint im Ergebnis unzweckmäßig, 

so daß zwecks Verhinderung bzw. Hilderung der Zusatzbesteue­

rung - unter Beachtung der volkswirtschaftlichen Administra­

tionskosten - gesetzliche Vorkehrungen für eine Erstattung 

der Gebühren (Anrechnung der Kreditsteuer auf den Betrag 

entrichteter Gebühren) auf Antrag getroffen werden müßten. 

Solche Erstattungsmöglichkeiten über das Finanzamt könnten 

aus Gründen der Praktikabilität durchaus zeitlich befristet 

und nur insoferne gewährt werden, als festzusetzende Baga­

teIlbeträge überschritten werden. 

2) "Vorzieh- und/oder Nachlaufeffekte". Fehlende Übergangsrege­

lungen wirken sich in der Zeit zwischen dem Bekanntwerden 

einer geplanten Änderung des Abgabenregimes und dem Inkraft­

treten durch spUrbare Verhaltensänderungen der Steuerpflich­

tigen aus, im gegenständlichen Fall wahrscheinlich durch At­

tentismus bei Kreditaufnahme, was sich sowohl für die Anbie­

ter als auch für den Fiskus nachteilig auswirkt. Werden 

nicht aus der Sicht der Steueroflichtigen akzeptable Über­

gan~sregeln geschaffen, so müßte die GebÜhrenpflicht noch 

vor Inkrafttreten der Kreditsteuer beseitigt werden. 
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3) die volkswirtschaftlichen Administrationskosten 

(Umstellungs- und laufende Kosten) der neuen Steuer. Dem 

Ziel der Minimierung der Kosten der Steuererhebung sollte 

vor allem Ruch d~durch Rechnung getragen werden, daß die 

Kredi tsteuergn r·1erkmale anknüpft, die - aus wirtschaftli­

chen bzw. betriebswirtschaftlichen GrUnden - bereits vorhan­

den sind, v~l. dazu z.B. die Ausführungen zu § 3 des Entwur­

fes. In diesem Zusammenhang ist auch auf die offenen Fragen 

bei Konsortialfinanzierungsgeschäften hinzuweisen. 

B) Zu den Bestimmungen des Entwurfes im einzelnen: 

Zu § 1: 

Der Steuergegenstand sollte noch exakter definiert werden. Je­

denfalls sollte klargestellt werden (z.B. in den Erläuternden 

Bemerkungen), daß Gehaltsvorschüsse - zumindest soweit sie ESt­

frei sind - nicht der Kreditsteuer unterliegen. 

Die Bestimmung des § 1 sollte daher wie folgt lauten: 

"Der Kreditsteuer unterliegen die auf Grund gewährter Darlehen, 

Kredite sowie im Rahmen des Factoring-Geschäftes in Anspruch 

genommenen Geldbeträge (Ausleihungen), sowie die auf Kundenkon­

ten bei Haftenden gern. § 7 Abs. 1 aushaftenden Sollstände." 

ru t dieser Defini tion wäre klargestell t, daß sämtliche Soll­

stände auf Kundenkonten bei Banken erfaßt sind,ganz gleich aus 

welchem Rechtsgrund der Sollstand entstanden ist. Neben diesen 

Sollständen auf Girokonten besteht der zweite Tatbestand des 

§ 1 demnach aus allen anderen Forderungen der Banken aus Aus­

leihungen, die nicht auf Girokonten, sondern auf Grund abge­

schlossener Darlehens- bzw. Kreditverträge aushaften und die 

über Verrechnungskonten (keine Kundenkonten) geführt werden. 

Darauf hinzuweisen ist, daß mit der derzeitigen Formulierung 
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sowohl wegen des Begriffes "KontofiihrunR;svereinbarung" als auch 

wegen des Abstellens auf "in Anspruch genommene Geldbeträge" 

keine Deckung dafür gegeben wäre, sämtliche auf Girokonten aus­

haftende Sollstände der Kredi tsteuer zu unterziehen, v/as jedoch 

aus abwicklungstechnischer Sicht erforderlich ist. 

Zu § 2: 

Es sollte überdacht werden, die bisherige Befreiung gemäß § 33 

TP 19 Abs. 4 Z 4 GebUhrengesetz (Kredite im Rahmen der Export­

finanzierung) sinngemäß zu übernehmen, vor allem deswegen, weil 

Kredite aufgrund bestimmter im AFG geregelter Haftungsarten, 

die zu Kreditvertragsverhältnissen mit inländischen Nichtbanken 

führen (Haftungsarten Gi, G4, G5 und G6) gegenüber anderen Haf­

tungsarten in sachlich ungerechtfertigter Weise diskriminiert 

würden. 

Die Bundeskammer weist ferner darauf hin, daß auf Grund des 

vorliegenden Entwurfes beim Leasinggeschäft eine Mietvertrags­

gebühr einerseits und die Kreditsteuer/Kreditgebühr anderer­

seits - also eine Mehrfachbelastung - entstehen würde. Da keine 

Übergangsbestimmung für hereits vorliegende Refinanzierungskre­

dite der Leasinggeschäfte vorgesehen ist, könnte bei alten Lea­

singverträgen dadurch wirtschaftlich sogar eine Dreifachbela­

stung entstehen. Analog der vorgesehenen Steuerbefreiung für 

Kreditaufnahmen unter Kreditinstituten sollte daher auch eine 

Steuerbefreiung der Kredit::lufnahme von Leasinggesellschaften 

(Finanzinstitute nach § 1 Abs. 1 Z 1 BWG) erfolgen. 

Schließlich sollten nicht nur Bezugsvorschüsse, sondern auch 

Arbeitgeberdarlehen befreit werden, um vermeidbare Administra­

tionskosten hint?nzuhalten. 
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Zu § 2 Z 2: 

Hinsichtlich der Ausländereigenschaft sollte eine für die Ban­

ken einheitliche Regelung vorgenommen werden, eventuell analog 

der KESt-Regelung fUr Wohnsitzerklärungen von Kunden. 

Zu § 2 Z 3: 

Die vorgesehene Befreiung für die Inanspruchnahme von Geldbe­

trägen gegen Ausgabe von Wertpapieren sollte um die Ausnahmebe­

stände der Z. 9, 11 und 14 (Commercial Paper, Private Placement 

und kurzfristige Schuldverschreibungen) des § 3 Abs. 1 K?vfG er­

weitert werden, um eine Diskriminierung dieser für den Kapital­

markt wesentlichen Finanzierungsinstrumente zu vermeiden. 

Sollten diese Anregungen nicht Berücksichtigung finden, könnten 

auch Schwierigkeiten aus der Anwendung des § 7 entstehen. Wert­

papierhäuser, die gewerbsmäßig keine Kreditgeschäfte abschlie­

ßen, wären somi t "Nichthaftender" im Sinne des § 7 Abs. 1 und 

daher Ruch nicht verpflichtet, die Kreditsteuer zu berechnen. 

Dadurch kann es auf Grund der unterschiedlichen Erfordernisse 

und Kosten zu '''ettbewerbsverzerrungen kommen. 

Es wäre .... .riinschenswert, Wertpapieremissionen von Bund und Län­

dern, unabhängig vom Vorliegen eines öffentlichen Angebots i.S. 

des § 2 KMG, zu hefreien. Aus diesem Grund sollte § 2 Z 3 lau­

ten: 

"3. gegen Ausgabe 

nicht gilt;" 
§ 2 KMG gilt oder gemäß § 3 Abs. 1 KMG 

Gemäß § 48 PKG kann das Deckungserfordernis aus der Übertragung 

von Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen auch der direk­

ten Leistungszusage auf eine Pensionskasse in Raten erfolgen. 
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scheint zwar 2uf Ausleihungen auf Grund 

Vorgän~en aufzubauen, es gibt aber auch 

die ausstehenden Überweisungen des Dek-

kungserfordernisses als eine Ausleihung angesehen werden könn­

ten. Diese Vorgänge unterlagen bisher nicht der KreditgebUhr, 

daher käme es bei einer Kreditversteuerung im Bereich der Pen­

sionskassenvertröge zu einer enormen Mehrbelastung. Im Befrei­

ungskatalop, sollte daher ausdrUcklich klargestellt werden, daß 

diese sich unmittelbar aus dem Gesetz ergebende Ausleihungen, 

welche im Rahmen einer Übertragung gemäß § 48 PKG oder der Bei­

tragsleistung gemäß § 16 PKG entstanden sind, von der Kredit­

steuer ausgenommen sind. 

Zu § 3 Abs. 1: 

Grundsätzlich sollte aus GrUnden der technischen Machbarkeit und 

der leichteren Nachvollziehbarkeit fUr Kunden und SteuerprUfer 

die Bemessungsgrundlage der Kreditsteuer mit der Bemessungsgrund­

lage der Sollzinsen identisch sein. 

Der Begriff "kapitalisierte Nebenkosten aller Art" wird zu 

Schwierigkei ten fUhren. Es gibt Nebenlcosten, die eindeutig das 

Kreditgeschäft betreffen, aber auch Nebenkosten, die sowohl für 

Soll-, als auch für Haben-Bewegungen verrechnet werden. Eine 

Trennung fUr Soll- bzw. Haben-Bewegungen wäre mit einem erhebli­

chen Hehraufwand verbunden. Der Berechnungsmodus mUßte "analog 

der Sollzinsenberechnung" vorgesehen werden. 

Zu § 3 Abs.3: 

Die Umrechnung bei Fremdwährungskonten sollte zu dem zum Zeit­

punkt des Kontoabschlusses gültigen Geldkurs möglich sein. Wei­

ters wäre zu erwägen, eine Wahlmöglichkeit, die Umrechnung zum 

Geld- oder zum Mittelkurs vorzunehmen, vorzusehen, da diesbezUg­

lich unterschiedliche EDV-Programme bestehen. 
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Fiir Werte in fremder Vlährung, wo die Steuerschulci noch nicht ent­

standen ist, sollte nach dem Geldkurs zum 31. Oktober umgerechnet 
werden. 

Zu § 5: 

Grundsätzlich sollte die Steuerschuld nur dann am 31.12. eines 

Jahres entstehen, wenn dies noch nicht auf Grund eines Fällig­

keitstermines oder Kontoabschlußtermines der Fall war. 

Weiters sollte eine Regelung, daß die Steuerschuld (und damit die 

Höglichkeit der Anlastung der Steuer am Kundenkonto) "bei vorhe­

riger Beendigung des Kreditverhältnisses mit diesem Zeitpunkt" 

entsteht, aufgenommen werden. Nach der vorliegenden Fassung des 

§ 5 dürfte auch in einem solchen Fall die Steuer nur zum verein­

barten Kontoabschlußtermin oder zum Jahresende angelastet werden 

(wenn der Kredit also bereits voll abgerechnet ist), weil die 

Kündigung eines Kreditverhältnisses (durch die Bank oder den Kun­

den selbst) kein "vereinbarter Kontoabschlußtermin" ist. 

Zu § 6: 

Im Sinne der vorgeschlagenen Formulierung zum § 1 sollte auch 

hier eine entsprechende weitere Formulierung Platz greifen: 

"Steuerschuldner ist, wer Geldbeträge im Sinne des § 1 in An­

spruch genommen hat bzw. p;egen den sich die Forderung aus dem je­
\'Ieiligen Konto richtet." 

Zu § 7 Abs.4: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sollte der Grenzbetrag 
S 1.250,-- betragen. 
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Zu § 7 Abs. 5: 

Die Regelung in der vorliegenden Form mirde bedeuten, daß auch 

für wertzuberichtigende Konten am 20.12. eine Vorauszahlung zu 

leisten wäre, obwohl feststeht, daß zum 31.12.d.J. die Wertbe­

richtigung der jeweiligen Forderung erfolgt. Eine Befreiung von 

einer solchen Vorauszahlung wäre jedenfalls wünschenswert. 

Die KlarsteIlung dahingehend wäre notwendig, daß die Wertberich­

tigung des Steuerjahres maßgeblich ist. 

r~it dem vorliegenden Gesetzesentwurf ist weiters unklar, ob die 

Reduktion der Steuerabfuhr auch für jene Forderungen (Konten) zu­

trifft, bei denen bloß Teilwertberichtigungen erfolgt sind. Wei­

ters ist nicht klargestellt, für welchen Zeitraum diese reduzier­

te Steuerabfuhr zu leisten ist. Da die Forderung zivilrechtlich 

erst mit Verjährung (in der Regel 30 Jahre) erlischt, wäre eine 

KlarsteIlung erforderlich, daß die Steuerabfuhr bereits mit der 

Abbuchung der Forderung endet. 

Da die Bildung überhöhter Wertberichtigungen auf Grund der ge­

planten restriktiven Bestimmungen des EStG in Hinkunft erschwert 

wird, wäre eine 100 %-ige Berücksichtigung der Wertberichtigung 

sachlich gerechtfertigt. 

.. 
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Die Bundeswirtschaftskammer ersucht um Berücksichtigung ihrer An-
, . -Llegen. 

Wunschgemäß werden dem Präsidium des Nationarates nach Verviel­

fältigung der Stellungnahme 22 Exemplare zugesendet werden. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Präsident: 

/ 

Leopold Haderthaner 
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